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Für die Geschichte der Gracchischen Unruhen ist uns kein gleichzeitiger 
Geschichtschreiber erhalten; vielmehr stammen unsere Hauptquellen, Plutarch 
und Appian, aus viel späterer Zeit Was wir sonst noch aus dem Alterthum 
über diesen Gegenstand besitzen, sind einzelne Notizen bei den verschiedensten 
Schriftstellern, die jedoch zu sporadisch sind, als dass sie einen wesentlichen 
Einiluss auf unsere Auflassung jener bewegten Zeit ausüben könnten.

Um zu einem Urtheile über den Werth jener beiden Geschichtschreiber zu 
gelangen, habe ich in der folgenden Untersuchung zunächst die Quellen derselben 
besprochen; sodann nachzuweisen versucht, ob das, was sie dargestellt haben, 
den Umständen nach richtig sein kann; endlich ob das, was sich im zweiten 
Theile ergab, seine Bestätigung in dem findet, was wir sonst über diese zwei 
Schriftsteller wissen.

I. Welche Schriftsteller sind von Plutarch und Appian 
benutzt worden?

1. PLUTARCH.
Plutarch hat die Geschichte der Graccben in den Biographien des Tiberius 

und Gaius dargestellt. Er führt in beiden eine Anzahl Namen von Männern an, 
deren Werke von ihm benutzt sind.

Obenan stehen die Graccben selbst. Ti. Gr. 8,4 nennt er ein ßißXiov des 
Gaius Gracchus *):  óô’aáshtpóg aiiov ľaiOQ ev tivi ßißÂiw yéyçatpev eiç 
No^apTÍav irogevófievov ôià TvQQqvíaç tòv Tifâçiov., xcà туѵ èçqpibav

XWQtxç ÓQMWa 7,al tovç уеюдуоѵѵтас ij vépovvaç olxévaç siTeuíáxTOVç xal 
ßccQßccQovc j tots ttqwtov ênl vovv ßahéci&cxb ттрѵ fivçícav хашоѵ ãçÇaôav 
avToïç TcoliTčíav z. т. 2. Wenn wir nach diesen Worten zu entscheiden haben, 
muss dies ßißxlov eine historische Schrift gewesen sein, welche die Gründe 
angab, die den Tiberius zu den Reformen führten. Wird dies ßißMov auch 
sonst erwähnt? Wir lesen bei Cic. de divin. I, 18, 36: Ti. Gracchus, Publii 
filius, qui bis consul et censor fuit idemque et summus augur et vir sapiens

>) cf. Peter, historicorum Rom. rell. vol. I pag. CLXXXV—Vll. 116-11?. C. Nipperdeii 
in Corn. Nep. spic. crit. pag. 88. P. Böhme, Beiträge zur Geschichte der Graccben. l.Theil. 
Putbus 1868 (Progr.) pag. 4 und 5. Klapp, de vitarum Plut, auctor. Rom. Part. 1. Bonnae 
1862. pag, 33. o. Heinrich, de font, et auch Plutarchi in vitis Gracchorum. Halae 1865. 
pag. 14.
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civisque praestans, nonne, ut C. Gracchus, filius eius, scriptum reliquit, 
duobus anguibus domi comprebensis haruspices convocavit? ebend. II, 29, 62- 
C.Gracchus ad M. Pomponium scripsit duobus anguibus domi comprehensis 
haruspices a paire convocatos. Ego (amen miror, si emissio feminae anguis 
mortem adferebat Ti. Graccho, emissio autem maris anguis erat mortífera Cor- 
neliae, cur alteram utram emiserit. nihil enim scribit respondisse haruspices, si 
neuter anguis emissus esset, quid esset futurum. Dieselbe Erzählung findet sich 
bei Plut. li. 1, 2: XéyszaL ôé jiots övlhaßbvp аѵтор ènl Tyç xXípyç &vyoç 

vovç ôs [mxvtsiç 6zsxpa[À,évovQ то ттоад артрю piÀp ovx sãp àpsXtÏp 
ovôè ãfpttpca, jitqI òè &ut¿qov ômi^ïv, coç ò pèp a^yp tm TißsQicp cpéçoi 
Üúpcctop apaíQs&iíç, ôè ¿hjlsia ту KoQpyMa. Es fragt sich, ob hier dieselbe 
Schrift des C. Gracchus gemeint ist, die Plut. Ti. 8, 4 ßißfoop genannt wird. 
Zunächst sehen wir, dass Plutarch die Erzählung etwas anders bietet, als Cicero- 
denn dieser weiss von dem ersten Theile der Antwort der haruspices nichts*  
Sodann scheint Plutarch die Erzählung nicht aus des Gaius Buch selbst geschöpft 
zu haben, indem er sagt łsysTai. Solche Erzählungen werden wol Gemeingut 
gewesen sein J). Cicero hat eine Schrift des Gaius im Auge, indem er sagt C. 
Gracchus ad M. Pomponium scripsit: dieser Pomponius nun war wol der Freund 
des Gaius, der mit ihm zugleich im Kampfe gegen die Senatspartei fiel2). Klapp 
a. a. 0. pag. 32 und 33 hält die von Cicero erwähnte Schrift des Gaius für 
einen Brief und für verschieden von jenem ßißAtop. Allein jenes ist nicht 
nothwendig; denn scribere ad Pomponium kann recht wol bezeichnen, dass die 
Schrift dem Pomponius gewidmet war3). Der zweite Theil der Behauptung aber 
kann richtig sein; denn es ist kein zwingender Grund zu der Annahme vorhanden, 
dass Cicero sich auf die von Plutarch als ßiß/Лор bezeichnete Schrift beziehe. 
So lange wir so wenig über den Inhalt des ßißMop wissen, müssen wir dabei 
stehen bleiben, dass ein Buch des C. Gracchus vorhanden war, in welchem die 
Gründe angeführt waren, die den Tiberius zu seinen Reformversuchen führten. 
Ob dies aber den ganzen Inhalt ausmachte, oder ob es nur an einer Stelle 
berührt wurde, das zu entscheiden, ist nicht möglich. Klapp a. a. 0. pag. 31 
hält das ßißüop für eine Rede, wie er das von Cicero erwähnte scriptum für 
einen Brief hielt. Allein auch diese Annahme ist ohne Grund; denn Plutarch 
hätte dann sicher nicht das Wort ßißUop gebraucht, wie Heinrich a. a. 0. pa°- 14 
richtig bemerkt.

Endlich ist die Behauptung von K. W. Nitzsch 4) zu erwähnen, dass es sogar 
unwahrscheinlich sei, dass Plutarch die Schrift des Gaius selbst eingeschen habe; 
denn „unmöglich hätte er die sich widersprechenden Relationen so heillos ver-

’) cf. Plin. hist. nat. VII, 36. Val. Max. 1111, 6, 1. Script, de vir. illustr. 57, 6. 2) cf.
Plut. C. Gracch. 16, 4. 3) cf. z. B. Cic. de amic. 1, 5. *)  cf. Die Gracchen und ihre
nächsten Vorgänger. Vier Bücher Römischer Geschichte, Berlin 1847. pag. 455.
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Wirrt, hätte er sich der eigentlich urkundlichen Quellen bedient, um an ihnen 
eine sichere Richtschnur zu haben.“ Dieser Grund wäre unumstösslich, wenn 
Wir nur wüssten, dass Gaius in dieser Schrift eine vollständige Darlegung der 
Reformen seines Bruders gegeben hätte, und wenn man zugeben könnte, dass 
Plutarch in der Darstellung der Reformen des Tiberius wirklich eine so heillose 
Verwirrung angerichtet hat. Diesen Punkt zu erörtern, ist hier nicht an der 
Stelle, doch werde ich später nachweisen, dass wenigstens in der Biographie 
des Tiberius Plutarch im grossen und ganzen Richtiges bietet.

Es scheint also eine Schrift historischen Inhalts gewesen zu sein. Möglicher
weise ist das von Cicero an zwei Stellen erwähnte scriptum ad Pomponiurn des 
Gaius dasselbe Buch, doch ist das nicht sicher. Ob Plutarch diese Schrift ein
gesehen hat oder nicht, bleibt gleichfalls eine offene Frage, so lange wir nicht 
bestimmt wissen, welchen Inhalt die Schrift hatte.

Weiter erwähnt Plutarch Reden der Gracchen1) und führt eine Anzahl 
derselben an. Dass die Gracchen als Redner bedeutend waren, zeigt Cicero in 
verschiedenen Stellen des Brutus. Hat Plutarch die Reden derselben in einer 
besonderen Sammlung vor sich gehabt, oder hat er sie aus anderen Darstellungen 
der Geschichte der Gracchen entlehnt? Dass Plutarch die Reden nicht fingirt 
bat, hat Peter2) nachgewiesen, indem er zeigt, dass Plutarch Gai. 2, 4 und 
Gellius n. att. X\, 12, 4 im wesentlichen übereinstimmen. Dass nun Plutarch die 
Reden der Gracchen selbst in einer besonderen Sammlung vor sich gehabt hat, 
hisst sich nicht behaupten. Möglich wäre es gewesen, da Reden der Gracchen 
noch in späteren Zeiten erwähnt werden ’). Freilich liebte es Plutarch nicht, 
überall auf die ersten Quellen zurückzugehen, sondern stützte sich meist nur 
auf einen Schriftsteller, dem er folgte. Wenn ich dies hier vorweg hervorhebe, 
ehe es bewiesen ist, so soll es nur dazu dienen, zu zeigen, dass die Annahme 
Peters nicht ohne Berechtigung ist, welcher meint, Plutarch habe die Reden aus 
dem Geschichtswerke des Fannius entlehnt. So möglich also diese Annahme 
‘'ischeint, so erhebt Böhme a. a. 0. pag. 5 doch begründete Einsprache gegen 
< leseibe: „Mir erscheint diese Vermuthung an sich durchaus zulässig, indessen 
ist docil zu erwägen, dass Fannius jene Rede (Plut. Ti. 14) nicht wörtlich 
wiedergegeben, sondern nur ihrem Inhalte und Gange nach mitgetheilt hatte 
( ícelo, expósita est), dass auf wortgetreue Mittheilung anderer Reden durch 
Fannius also kein Schluss gemacht werden kann, dass aber, wenn nicht alles 
trügt, Gaius Reden in ihrem Wortlaute Plutarch vorgelegen haben“ *).  Dass 
Plutarch die Reden nicht fingirt hat, erhellt auch aus Plut. Ti. 15, 1.

o ’\cf- H*  Meyerus, Oratorum Rom. fragmenta. Ed. 2. Turici 1842 pag. 215—217. 224— 
nïlr--0hnle a . a* °*  pag’ 5 Und 6։ ,K,aPP a- a- PaS- 31 und 32. Heinrich a. a. 0. pag. 
sa Die ՝l]c,lcn PHitarchs in den Biographien der Römer. Halle 1865. pag. 97 f.

Quint. II, 5, 21. Gell. XI, 13. *)  cf. später unter Fannius.

՜ 1*
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Ferner hat man als Quellen des Plutarch Briefe der Gr aechen und 
ihrer Mutter genannt. So hat Klapp a. a. 0. pag. 32 aus den oben aus 
Cicero angeführten Stellen geschlossen, unter scriptum ad Pomponium sei ein 
Brief des Gaius zu verstehen, wozu uns jedoch wie erwähnt nichts zwingt. 
Sodann ist es aber auch nicht wahrscheinlich ; denn die Nachricht, welche Gaius 
in diesem Briefe dem innigen Freunde, dem Freunde der Familie zukommen 
liesse, wäre doch eigenthümlich: sie war offenbar1) in ganz Rom bekannt; und 
Pomponius wird sie auch schon längst gekannt haben. Viel besser erklärt sich 
die Stelle, wenn wir annehmen, dass ein Buch zu verstehen sei, in dem Gaius 
unter anderem auch dies erzählte.

Briefe eines Gracchus, welches steht nicht fest, werden bei Charisius, sonst 
nirgends erwähnt; aber Nipperdey a. a. 0. pag. 86 und ihm folgend Klapp a. 
a. 0. pag. 33—35 haben zur Genüge nachgewiesen, dass die Stelle des Charisius 
verderbt ist; und Klapps Aenderungsvorschlag beseitigt diese einzige Erwähnung 
von Briefen der Gracchen. Wir werden demnach nicht anzunehmen haben, dass 
Plutarch solche benutzte.

Wol aber erwähnt Plutarch Briefe der Cornelia, der Mutter der Gracchen2). 
C. Gracch. 13, 1 èvrav&a aal туѵ Xé у ov бiv аѵтм бѵбтабіабаіу
ціб&оѵрёѵгіѵ ânò TÎjç Çévqç xQvepa xal пё^поѵбаѵ slç Рмрщу avòçag mç ôq 
&EQí6iág ’ ravra yàç èv toÏç èfti&coXíoiç avvqg flviyftéva ysyçáty&ai, nçòç tov 
vióv. Bass Plutarch diese Briefe nicht selbst gelesen hat, geht aus seinen 
Worten deutlich hervor. Dass aber Briefe der Cornelia vorhanden waren, zeigen 
äusser Plutarch Cic. Brut. 58, 211 und Ouint. I, 1, 6. Ausserdem haben wir 
auch noch Briefe oder doch Bruchstücke von Briefen der Cornelia, über die 
jedoch grosser Streit herrscht. Die Sache selbst ist für die vorliegende Frage 
nicht von grossem Gewichte. Wir wissen sicher, dass Briefe der Cornelia im 
Alterthum vorhanden waren; sodann dass Plutarch sie selbst nicht gesehen, also 
auch nicht benutzt hat. Das möge vorläufig genügen; denn ich muss später 
noch einmal auf die Sache zurückkommen, da die noch jetzt vorhandenen 
Bruchstücke unter des Cornelius Nepos Namen auf uns gekommen sind, woran 
Heinrich eine Hypothese geknüpft hat.

Sodann erwähnt Plutarch Ti. 4, 3 den Polybius: er konnte nur eine 
gelegentliche Notiz bieten3).

Auch auf Cicero beruft sich Plutarch (C. Gr. 1, 4). Die betreffende Notiz 
hat Cicero aus Caelius Antipater geschöpft, wie er selbst de divin. I, 26, 56 
angiebt. Aus Cicero hat Plutarch nicht allzuviel schöpfen können, da er nur 
gelegentlich auf die Gracchen zu sprechen kommt, also nur einzelne Notizen

>) cf. die oben pag. 2 Anm. 1 angeführten Stellen. 2) cf. L. Mercklin, de Corneiiae 
P. f. GrAcchorum matris vita, moribus et epistulis commentatio. Dorpaii 1844. Nipperdey 
a. a. 0. pag. 84—1-05. Böhme a. a. 0. pag. 6. s) cf. Böhme a. a. 0. pag. 8.
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bieten konnie, ausserdem aber so gegen die Gracchen eingenommen ist, dass 
Plutarch ihn nicht weiter benutzt haben wird, wenn sich auch noch hier und 
da wie Ti. 2, 3 und Cic. de orat. III, 60, 225 Anklänge finden. — Aus den 
zuletzt genannten beiden Schriftstellern konnte Plutarch also nur gelegentliche 
Bemerkungen entnehmen, denn Polybius hat die Zeit der Gracchen nicht behan
delt, Cicero ist kein Geschichtschreiber.

Es sind sodann bei Plutarch noch die Namen zweier Geschichtschreiber 
erwähnt, die ihm möglicherweise viel Stoff bieten konnten: C. Fanni us und 
Cornelius Nepos. C. Fannius1) wird Ti. 4, 4 erwähnt, wo Plutarch er
zählt, dass Tiberius mit Fannius zuerst die Mauern Karthagos erstiegen habe. 
Was sein Leben und seine Person betrifft, so hat Peter rell. das Nothwendige 
Und Richtige geboten. Die Aken stellen ihn als einen bedeutenden Mann und 
sein Werk als ein wahrheitsgetreues und daher wichtiges dar2). Er war ein 
Freund der Gracchen und stand anfangs auf ihrer Seite. Erst später, als Gaius 
weiter und weiter ging und das Gesetz de sociis et de nomine Latino einbrachte, 
Wendete er sich gegen ihn und bekämpfte dies Gesetz in einer Rede. Wie wir 
aber aus Cicero (Brut. 26, 99) erfahren, ging in Rom das Gerücht um, dass er 
diese Rede nicht selbst verfasst habe, sondern multos nobiles, quod quisque 
potuisset, in illám orationem contulisse. Jahn bemerkt zu dieser Stelle zwar 
ganz richtig: „Dieses Gerede ist charakteristisch für das damalige Parteileben; 
sicher ist es von den Anhängern des Gracchus ausgegangen^ ; aber eins beweist 
doch selbst ein solches zweifelsohne erfundenes Gerede, dass man bis dahin den 
Fannius als einen persönlichen Freund der Gracchen zu betrachten gewohnt ge
wesen war, und dass man sich nun nach dieser Rede zu erklären suchte, wie 
ein solcher Mann dazu komme, gegen seinen bisherigen Freund aufzutreten. Aber 
auch des Fannius Schwiegervater Laelius war ein Mann, der früher ähnliche, 
wenn auch nicht so weitgehende Pläne wie die Gracchen verfolgt hatte, dann 
aber davon zurückgetreten war, als er sah, dass bei der Hartnäckigkeit der 
Optimalen leicht der ganze Staat in Verwirrung kommen könne. Konnte nicht 
auch Fannius ebenso gesinnt sein? Musste nicht auch er einsehen, dass, wenn 
Gaius auf dem betretenen Wege weiterschreite, der Staat an den Rand des 
Verderbens gebracht werden würde? Er konnte also recht wol stets den Gracchen 
und ihren Bestrebungen im Principe geneigt bleiben, ohne doch zu billigen, dass 
Gaius immer weiter ging; er konnte demnach auch in seinen Annalen eine den 
Gracchen günstige Gesinnung, ja eine gewisse Bewunderung für ihre Bestrebungen 
zeigen, ohne doch zu billigen, dass sie so weit gingen, als es in Wahrheit 
geschah. — Als einen solchen Mann, das hat Peter richtig gesehen, müssen

9 cf. Peter rell. ССП—VIII. 138—140» Ders. Quellen pag. 97. Klapp a. a. 0. pag. 21. 
Heinrich a. a. 0. pag. 7 u. 8. Böhme a. a. 0. pag. 7. 2) cf. Cic. Brut. 26, 101. Sali. hist. 
1 fr. 3 (Kr.) nach Victorinas zu Cic. de invent. 1, 20, 28.
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wir den Fannius betrachten. Auch bei Plutarch finden wir eine ähnliche Be
trachtungsweise. Aber folgt daraus, dass Plutarch den Fannius als Hauptquelle 
benutzt hat? Plutarch erwähnt ihn an einer Stelle, um eine kleine Notiz über 
eine That des Tiberius zu erhärten, bei der Fannius selbst zugegen gewesen 
war. Lassen sich ausserdem noch andere Spuren einer Benutzung nach weisen? 
Cic. Brut. 21, 81 sagt: Nam Q. Metellus, is cuius quattuor filii consulares fucrunt, 
in primis est habitus eloquens, qui pro L. Cotta dixit accusante Africano; cuius 
et aliae sunt oraíiones et contra Ti. Gracchum expósita est in C. Faunii 
annalibus. Peter Quellen pag. 97 schliesst nun folgendermassen : „In dieses 
Werk des Fannius war nun auch eine Rede des Metellus gegen Tiberius Gracchus 
aufgenommen, und da auch Plutarch (Ti. Gr. 14) mehreres aus den Reden 
der Gegner des Gracchus, darunter auch aus einer des Metellus mittheilt, so 
scheint die Vermuthung nicht zu gewagt, dass auch die zahlreichen Reden, die 
Plutarch eingeflochten hat, aus Fannius herübergenommen sind/4 Allein expó
sita est heisst, wie der Sprachgebrauch ganz sicher zeigt, nicht „sie ist auf
genommen,46 sondern sie ist ihrem Inhalte und Gedankengange nach miigetheilt; 
Plutarch kann also die angeführte Rede nicht aus des Fannius Annalen, sondern 
muss sie anderswoher entlehnt haben. Und damit verliert die Vermuthung Peters 
eine sehr wesentliche Stütze; für die Reden wenigstens müssten wir eine andere 
Quelle annehmen.

Wie an des Fannius Namen, so hat man auch an den von Plutarch (Ti. 21) 
erwähnten Cornelius Nepos1) eine weitgehende Hypothese geknüpft. Cornelius 
Nepos hatte nach dieser Stelle behauptet, dass Gaius nicht die Tochter des 
Crassus, sondern des Brutus, welcher über Lusitanien triumphirt hatte, geheiratet 
habe, welcher Nachricht jedoch die meisten Schriftsteller widersprechen. Aus 
dieser einzigen Anführung können wir natürlich nicht schliessen, dass Plutarch 
den Nepos als Hauptquelle benutzt habe; denn wir können nicht einmal sagen, 
in welchem Werke obige Stelle sich fand. Trotzdem hat Heinrich a. a. 0. pag. 8 
vermuthet, dass Plutarch nicht nur diese Stelle, sondern auch die oben erwähn
ten Briefe der Cornelia bei ihm gelesen habe, da bei Cornelius Nepos sich 
Bruchstücke von solchen finden. In Betreff dieser zwei Bruchstücke muss ich 
mich auf Nipperdeys Seite stellen, der nach meiner Ansicht die Echtheit2) der
selben vollständig erwiesen hat. — Muss nun Plutarch C. Gr. 13, wo er von 
den Briefen der Cornelia spricht, dem Cornelius Nepos gefolgt sein? Das ist 
eine Hypothese, die durchaus unerwiesen ist; auch bringt Heinrich a. a. 0. pag. 9 
nichts bei, was seine Annahme auch nur wahrscheinlich machte. Böhme a. a. 0. 
pag. 7 bemerkt richtig, dass Plutarch in seinen Viten der Gracchen unmöglich 
viel aus Nepos habe nehmen können, da dieser bei seiner Freundschaft mit

։) cf Heinrich a. a. 0. pag 8-10. Böhme a. a. 0. pag. 6 u. 7. 2) Damit stimmt auch 
Mommsen R. G. H’, 106 überein, indem er das eine Fragment in seine Darstellung einfügt. 



7

Cicero doch wol eine diesem entsprechende Ansicht über die Gracchen und 
ihre Unternehmungen hatte.

So sind wir in dieser Untersuchung zu einem Haltepunkt gekommen, freilich 
mit dem Resultate, dass wir sehen, Plutarch hat keinen der Schriftsteller, die 
er namentlich anführt, als Haupt quelle benutzt, wenigstens so weit wir es con- 
troliren können.

Äusser den genannten hat Plutarch jedoch noch andere Schriftsteller benutzt, 
Wie folgende Stellen zeigen: Ti. Gr. 1, 2 4, 3. 8, 4. 5. 6. 10, 4. 12, 3. 14, 
6. 20, 1. 21, 2. C. Gr. 1, 5. 4, 3. 11, 1. 13, 2. 3. 4. 16, 3.5. 17, 3. 19, 1; 
wo er jedoch keine Namen beifügt, sondern nur sagt oï тгЛеьбто^ è'vio^ vivsçj 
аЛЛоі^ (¿ç cf activ u. s. w.

Böhme a. a. 0. pag. 9 spricht ausführlicher über die möglicherweise in 
Betracht kommenden Schriftsteller, hat aber eingesehen, dass wir hier zu gar 
keinem Anhaltepunkt gelangen können. Ich nenne nur den einen Livius; denn 
Peter hat in den Quellen nachgewiesen, dass Plutarch in einer Anzahl seiner 
Biographien dem Livius hauptsächlich gefolgt ist, oft ohne ihn zu nennen. Dass 
Livius die Zeit der Gracchen in seinem Geschichtswerke sehr ausführlich be
handelt hatte, ersehen wir noch aus den Auszügen der Bücher 58— 61, ersehen 
wir ferner aus den späteren Schriftstellern, welche dem Livius folgen. So weit 
wir uns nun aber ein Bild von der Ansicht des Livius über die Gracchen ent
werfen können, tritt deutlich hervor, dass Livius schwerlich dem Plutarch 
Hauptquelle sein kann; denn des Livius Ansicht ist meist von der des Plutarch 
grundverschieden. Und wenn an einzelnen Punkten eine gewisse Uebereinstim- 
mung zwischen beiden hervorzutreten scheint, so ist das nicht beweisend.

Das Resultat ist demnach bei Plutarch ein durchaus negatives: wir können 
nur das eine sicher behaupten, dass wir über Plutarchs Quellen zu keiner 
sicheren und beweisbaren Annahme zu gelangen vermögen. Dabei müssen wir 
stehen bleiben.

2. APPIAN.
Bei Appian können wir noch weniger zu einem Resultate kommen, da er 

bell. civ. I, 7—27 keine Namen von Geschichtschreibern anführt ’).
Wir müssten also den Weg einschlagen, den Wijnne in seiner Schrift über 

Appian verfolgt, nämlich zu untersuchen, welche Schriftsteller Appian nicht be
nutzt hat. Allein das schliessliche Resultat, zu dem Wijnne kommt, und dem 
ich beistimmen muss, ist, dass wir über die Quellen Appians nichts zu sagen 
vermögen. Wenn aber Niebuhr (Vorträge über R. G. I, 254) Posidonius als 
Duelle Appians annimmt, und Wijnne dieser Ansicht beistimmt, so sind wir da

*) cf. j, A. Wijnne, de fide et auct. Appiani in bellis Rom. civilibus enarrandis expío- 
ralis foniibus, quibus usos esse videtur. pag. 4 ff. Böbme a. a. 0. pag. 12 und 13.

2*
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mit nicht weiter gekommen, da keiner von beiden einen Beweis dafür beigebracht 
hat und auch vvol nicht beibringen konnte.

In Betreff der Quellen Plutarchs und Appians müssen wir also bekennen, 
dass wir dieselben nicht mehr zu finden vermögen: ein Resultat, das in der 
Natur des uns vorliegenden Materials begründet ist.

П. Kann das, was Plutarch und Àppian dargestellt haben, 
den Umständen nach richtig sein?

Plutarch schildert zunächst in der Lebensbeschreibung des Tiberius die Ver
hältnisse des elterlichen Hauses (cap. I); dann die trotz grosser Aehnlichkeiten 
doch auch hervortretenden Verschiedenheiten der beiden Brüder Tiberius und 
Gaius (cap. 2 u. 3). Sodann geht Plutarch zur Schilderung des Tiberius selbst 
über. Er erzählt seine Wahl ins Augurencollegium, seine Verlobung mit der 
Tochter des Appius Claudius Pülcher, eines sehr angesehenen Mannes, der da
mals princeps senatus war; endlich den Zug nach Libyen, bei dem er sich in 
der Begleitung des Scipio befand und sich auf das glänzendste auszeichnete 
(cap. 4). Nach diesem Feldzuge wird er Quästor und durchs Loos dem Consul 
Mancinus zugetheilt, unter dem er an dem so unglücklich endenden Zuge gegen 
Numantia theilnimmt. Aber hier tritt die vorzügliche Achtung, in der der junge 
Tiberius überall steht, bereits deutlich hervor; denn als Mancinus sich genölhigt 
sieht, mit den Numantinern wegen freien Abzugs zu verhandeln, wollen diese 
keinen anderen Unterhändler als den Tiberius zulassen. Freilich war der Ver
trag, den nun Tiberius mit den Numantinern abschliesst, kein solcher, der der 
Machtstellung Roms entsprochen oder seinen Ruhm erhöht hätte, doch rettete 
er den Römern ein Heer von allein 20.000 streitbaren Männern (cap. 5 u. 6). 
In Rom ist die regierende Partei über das Geschehene voll Unwillen, während 
die Angehörigen der Soldaten dem Tiberius für die Rettung derselben danken 
und die Schmach des Vorfalls auf den Führer schieben. Der Vertrag wird vom 
Senate verworfen; Mancinus soll ausgeliefert werden, während Tiberius verschont 
wird. Auch Scipio hatte nichts gethan, um für den Vertrag, den sein Schwager 
geschlossen hatte, einzutreten (cap. 7).

Soweit Plutarch über die Dinge, welche vor der eigentlich politischen 
Thätigkeit des Tiberius liegen: wir finden bei den alten Schriftstellern nichts, 
was uns hinderte, dieser Darstellung zu folgen. Mit dem 8. Capitel beginnt die 
Darstellung von des Tiberius Tribunat; an diesem Punkte setzt auch die Dar
stellung des Appian (bell. civ. I, 7) ein. Plutarch spricht zunächst über den 
ager publicus, wie er erworben und vertheilt worden ist, wie die Reichen die 
Armen allmählich ganz aus dem Besitze verdrängen. Endlich hilft das Licinische 
Gesetz für einige Zeit, allein es wird bald wieder übertreten, und die Armen 
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sind wie früher in Noth. Diese tritt dem Tiberius auf einer Reise derart ent
gegen^ dass er, sobald er Tribun geworden ist, Hand an die Verbesserung der 
Zustände zu legen beschliesst. Auch das Volk hat bereits seine Augen auf 
Tiberius gerichtet und ihn vielfach durch Anschläge zur Abhilfe aufgefordert 
(cap. 8). Aus so reinen Beweggründen unternimmt Tiberius das grosse Werk, 
seinem Volke zu helfen; aber nicht ohne die bedeutendsten Männer der Zeit1) 
zu Rathe zu ziehen arbeitet, er das Gesetz aus (cap. 9 in.). — So weit stimmt 
Appian (cap. 7—9 med.) mit Plutarch überein.

Im weiteren Verlaufe des 9. Capiteis giebt uns Plutarch ein Bild davon, 
Wie Tiberius durch die Macht seiner Rede das Volk für sich zu gewinnen 
wusste, womit auch App. 9 stimmt, namentlich auch insofern, als bei beiden 
Tiberius дурадхюѵ EdspvoÁóyTjcís ttsqI tov Чтакіхоѵ yépovç, cf. App. I, 9 und 
Plut. Ti. 9, 4, welche Stellen zwar nicht dem Wortlaute, doch ihrem ganzen 
Inhalte nach an einander anklingen.

Wenn aber Cicero (Brut. 27, 103) und Velleius Paterculus (II, 1) dem 
Tiberius unlautere Motive bei seinen Reformbestrebungen unterschieben, so 
wissen wir, dass das ürtheil beider in politischen Dingen nicht schwer wiegt.

Es folgt bei Plutarch sowol als bei Appian das so folgenschwere Agrar
gesetz des Tiberius. App. 1, 9 extr. überliefert es mit folgenden Worten: 
ѵаѵта ôs ebuòp dpsxaíptÇs top v ó pop pijôépa тмр тс s p т ако вімѵ 
TcXé&Qwp TiXêov s^eip. Паійі д’аѵтмр тор тсаХсаор vópop 
тс Q o o*  et í ՀՒտ i та tj p. í O sa tovtoíP * xal ttj p ^oitctj v tqei; twqetovç dpôçaÇj 
svakXaGGopépovç хат sioç> ò t avs ps ip toîç tcép tj(ïi v. Daun fügt er noch 
cap. 10 in die weitere Bestimmung hinzu: aTCTj/ÓQsvs рт/ tcmIeïp. Plut. Ti. 9, 2 
aber sagt: xa\ ôoxst vópoç slç dôbxiav xal Tcksops'Șiap TOtfavTtjp ptjôétcots 
TtÇaÓTEçoç yçacffjpai xal pahaxMisQoç. ovç ydo sôsi ôîxtjp ttjç aTcsi&siaç 
àovvai_> ¡tai psid ÇTjpiaç rjp TCaçà tovç vopovç ¿хадтсоѵрто, %мдар depstpa^ 
toi>tovç sxsksvos Tipijp rcQotiXapß dpovcaç èxßaivsip mp &Ôíxmç sxsxttjpto 

7iaQad¿xs6^aí tovç ßorjösiac ôsopépovç тмр тсоілтмр. Dass diese Notiz 
des Plutarch, dass Tiberius den Reichen einen Schadenersatz geboten, Glauben 
verdient, hat Böhme a. a. 0. pag. 15 als wahrscheinlich angenommen. Und mit 
Recht. Dass Appian nichts davon sagt, findet, wie Böhme gleichfalls richtig 
bemerkt, seinen Grund darin, dass Tiberius diesen versöhnlichen Antrag später 
fallen liess, wie dies auch aus Plut. Ti. 10, 2 hervorgeht: top psp yddp&ow- 
Trop ènapsiXsro vópop x. т, was sicii nur auf diese Entschädigung beziehen 
kann. Ebenso muss ich mich für die Erklärung Böhmes entscheiden, wenn er 
unter тсаіві bei App. I, 9 und 11 die nicht e man z ip irte n Söhne versteht, 
da die enianzipirten durch das Gesetz gar nicht berührt wurden.

Aber wie, fragt man sich, kommt es, dass Plutarch von den weiteren

') cf. auch Cic. Acad. 11, 5, 13.
3
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Modificationcn des Gesetzes, die Appian anführt, nichts weiss? Sind wir berech
tigt, sie als richtig anzunehmen, oder nicht? Bei Livius epit. 68 lesen wir; 
Ti. Scinpronius Gracchus tribunus plebis cum legem agrariam ferret adversus 
voluntatem senatus et equestris ordinis, ne quis ex publico agro plus 
quam mille iugera possideret. etc.1). Da lesen wir mille ingéra: also 
noch 250 für je zwei Söhne, wie Mommsen annimmt. Und es ist recht wol 
glaublich, dass Tiberius eine solche Milderung des Licinischen Gesetzes vornahm, 
um die Vornehmen günstiger zu stimmen. Es bleibt nur noch der eine Punkt 
zweifelhaft, ob Mommsen mit Recht diese Begünstigung nur für zwei Söhne auf
stellt, da App. 11 doch sagt xal тгеавіѵ, oïç stoi л al ô tę, sxatirw xal тоѵтеаѵ 
га Ąptosa. Diese Worte sind zu klar und bestimmt, als dass wir ihnen eine 
andere Deutung unterschieben könnten: sie stehen mit der Annahme Mommsens 
im Widerspruch. Lange R A. III, 1 pag. 9 citirt zur Stütze von Mommsens 
Annahme, die auch er giebt, noch Sic. Flacc. pag. 136 Lachm. Die Stelle lautet: 
practerea legem tulit, nequis in Italia amplius quam ducenta iugera possideret: 
intellegebat enim contrarium esse morem, majorent modum possidere quam qui 
ab ipso possidente coli possit. Allein wie aus diesen Worten eine Begründung 
für jene Aufstellung gewonnen werden soll, ist nicht wol zu ersehen. Nitzsch 
aber verfährt nach meiner Ansicht richtig, wenn er der Angabe Appians ganz 
folgt. Wie es aber gekommen, dass in der epitome des Livius gerade mille 
iugera erwähnt werden, das wage und vermag ich nicht zu entscheiden.

Im Anfänge des 10. Capiteis erzählt Plutarch sodann, dass der Rede des 
Tiberius, die aus einer grossen Seele und wahrer Empfindung hervorging und 
zündend beim Volke wirkte, niemand von den Gegnern zu widerstehen ver
mochte. App. 10 schildert auf die entsprechendste und wahrscheinlichste Weise 
das Verhalten beider Parteien bis zum Tage der Combien, ohne dem Plutarch 
irgendwie zu widersprechen.

Die Rede bei App. 11, in der Tiberius die Natur und die Vortheile seines 
Gesetzes darlegt, findet sich zwar bei Plutarch nicht, doch widerspricht auch sie 
in keinem Punkte der Auffassung Plutarcbs.

Plut. Ti. 10 und App. I, 12 stellen den Kampf zwischen Tiberius und 
Octavius, wenn wir von einer einzigen Abweichung absehen, genau überein
stimmend dar. Diese Abweichung aber ist auffallend. Während nämlich App. I, 
12 sagt: ÁoiôoQLMV ås rolę àr^áç/oiç êç ãHqlovç /svорлѵмѵ, 2) sagt 
Plut. Ti. 10, 3: ijoav ovv opov n xtafr’ sxá&rqv qpsçav a/wvsç airea (dcm 
Tiberius) ttqòç rov ’Oxrdßiov snï rov ß^paroz, sv oïç, vains q sÇ axçaç onová^ç 
xaï yilovsixíaç ávrsQsíàovrsç ováèv sïirsïv ճտ/оѵтаѵ tisqv áXX^.wv 
(favÁov, ovds çijpa tzqoGtisGsÎv ^arsQOV ttqoç rôv stsqov ói’ 
oç/yv avsniríidsiov. Aber an dieser Stelle sieht es fast aus, als ob Plu-

») Dieselbe Notiz bietet Script, de vir. illustr. 64, 3. 2) cf. Dio Cass. fr. 83, 4.
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larch es mît der historischen Treue und Wahrheit nicht so genau genommen, 
sondern etwas übertrieben habe, um eine moralische Betrachtung anknüpfen zu 
können; denn er fährt fort: ov yàç póvov sv ßaxxsvpatfbVj ыс sobxsVj аЛЛа xal 
¿v срьЛотірьаід xal oQyaïç то Ttsbpvxsvai хаЛыд xal 7ts7tabôsv(f&ab (faMpQÓvwç 
ефіатуы xal xaiaxoopsb туѵ âiávoiav. Was Plutarch sodann anknüpft, ist der
art, dass man unmöglich glauben kann, Tiberius habe es ohne Beleidigung seines 
Gegners aussprechen können: snsl еыца тоѵ ’Oxraßiov svsyópsvov ты горы 
xal хатё%оѵта t^ç ôqpotiíaç %(tíçaç Ov/výv ò TbßsQioQ , sÔsïto тіа^ььѵаь т^г 
рьЛоѵ^ьхіаѵ, іфьвтареѵод аѵты туѵ тьруѵ атіодыОььѵ sx тыѵ ібьыѵ х. т. Â. 
Es sind diese Worte so beschaffen, dass man annehmen muss, Tiberius habe sie 
ironisch während des Streites als letzten Trumpf vorgebracht, um den Octavius 
in den Augen des Volkes herabzusetzen, als ob er aus Privatrücksichten dem 
Wohle des Volkes entgegenhandle. An dieser Stelle ist also die innere Wahr
scheinlichkeit für Appians einfache, schlichte Darstellung, nicht für die weit 
ausgeholte künstliche des Phuarch, der es liebt, wie aus so vielen Stellen her
vorgeht, philosophische Betrachtungen einzuflechten. Solche sind ihm so wichtig, 
dass er wol auch etwas beschönigte, um sie nur anknüpfen zu können. Denn 
fragen wir, ob der Charakter des Octavius wol derartig war, dass er, um nur 
sein Vermögen nicht schädigen zu lassen, sich den Vornehmen hingegeben hätte; 
er, den Plutarch li. 10, 1 selbst nennt vsavlav spßQb&ij то ffioț xal xóopboVj 
also „einen Jüngling von einer Gesinnung, die fest an dem als recht erkannten 
hält“, bescheiden; der, wie Plutarch weiter sagt, ein inniger Freund des Tiberius 
war, der àiôovpsvoç sxsïvov dvsövsTO^ dessen „sittliches Gefühl es also ver
letzte, dem Freunde enigegenzuireten“ ? Nein, entweder muss Plutarch in dieser 
Darstellung des Charakters des Octavius von der Wahrheit weit, ja sehr weit 
abweichen, oder es ist nicht möglich, dass er nach so kleinlichen Rücksichten 
gehandelt hätte.

vor der wirklichen Absetzung des Octavius sind bei 
und bei App. I, 12 ganz analog; ja die eine Stelle sieht

Die Verhandlungen 
Plut. Ti. 11 und 12՜ 
danach aus, als ob beide dieselbe Quelle 

Plut. Ti. 12, 2.
оѵвыѵ ժձ tzsvts xal тдьахоѵта (рѵЛыѵ., 

al ôsxasTtrd тцѵ ipr¡(fov S7ts- 
ѵ^ѵо^еь^аѵ xal рьад ё'ть TtQOç/svopévtjç 
èôsb top ’OxTaßiov ьдьытуѵ ysvéö&abj 
xsXsvüaç sTtbOxsîv^ av&bç sÔsïto 
rov "Oxtaßlov xal TreQiéßalsv аѵтоѵ 
^v oipsb TOV âqpov хаь хатцОтта- 
^TOj Ль7та()ыѵ xal ôsópsvoç ptj&’ 
^аѵтоѵ атьроѵ 7t so b iô s ï v ysvó~ 
psvov pĄc sxsívtň ßaQsog оѵты xal

ausgeschrieben hätten:
App. I, 12.

оѵбыѵ ôs tots (p v Л w V TtévTS xal Tçná - 
хоѵта j xal (TvvÔQapovûcSv sç то 
apto (ívv oQ/fj тыѵ ttqotsqoúv STtTa- 
xaíôsxaj պ psv oxrœxaiôsxa то xvqoç 
spsłlsr sTtb&ýtísbVj ó ôs Г^ах^од 
av&bç sv о гр sb то ѵ ôypoVj tóts 
раЛь&та xbpôvvsvovTb ты "Охтаріы 
Льтга()ыд svsxsÏTOj рц sçyov обьытатоѵ 
xal %(М](Лрытатоу ЧтаЛіа 7էսպ^ 
tivyxéabj pqôè CTtovô^v тоѵ ôýpov 
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Czi’^töTTov fvokiTsv^avoc cdvíav 1 
nooödipat.

то&цѵде àvdjjqéipaby ма xal naęw-֊ 
ôovvai TiQo^v^ovfiérm óij^aQ^ov 
óvva ífafioÇs^ xal ¡յպ avvov vr¡v dq^vjv 
ãtyaíQov^éviiv mQuôsiv ènl хата- 
yvwtei. xal vdôs Áéycov xal iïsovg 
fjbaQTVçópsvoç axoúv avòqa Ovvao^ov 
ать^оѵѵ x, r. 2.

Dagegen tritt gleich în den nächsten Zeilen wieder der Unterschied zwischen 
Plutarch und Appian deutlich hervor. Appian fährt nämlich in seiner der Sache 
entsprechenden schlichten und klaren Weise so fort: сод о ix stvsi&sv (Oxv.), 
m?j/8 (Tiß.) vqv ipjjcpov • xal ó (lèv "Oxvdßiog аѵтіха iâicovqg ysvopsvoc 
ôiaha&dùv direòvÔQatixs. Plutarch dagegen kann eine solche Gelegenheit aus
zumalen nicht unbenutzt vorübergehen lassen; er muss wieder hervorheben dass 
Octavius im Grunde gegen sein besseres Wissen handle und sich nur durch die 
Furcht vor der Verachtung der Optimalen in seinem Handeln bestimmen lasse*  
er fährt 12, 2 im Anschluss an die oben angeführten Worte fort: тоѵтыѵ тшу 
Ösifatov ov naVTttág аттухтоѵ ovd’ dvsvij Uyov^v ах^оаб&аь TÖv^Oxvdßiov, 
aÀÀà хаь ôaxQvwv VTtOTTv^TrXatityai та оржата xal бьюттаѵ sjvl tioávv %qóvov. 
(aç fiéviob 7TQÒç тоѵд nXovaío v g xal тоѵд хтщлшахоѵд (fvvstfvoovag airéßksipsVj 

Kav <poßq&€ig ту ѵ тта^ SX8ÍVOIÇ dôo'gíav ѵпобтуѵаь n d v дьіѵоѵ 
ovx dywvtòg xal xeZsvdai tcqúctuv d ßoidsvat tòv TtßsQiov x. t. L Auch hier 
zeigt sich auf den ersten Blick, dass Plutarch manches hinzugefügt hat, was 
dem Charakter des Octavius, wie wir ihn oben nach Plutarch selbst, darstellten, 
nicht entspricht, wenn er uns auch hier wiederum zeigt, dass Octavius ein edler 
Mensch war, der nur unter grossem Schmerze das tliut, was er für recht hält 
indem er dem Tiberius gegenüber standhaft bleibt. Wenn er wirklich nur aus 
Furcht vor den Vornehmen gehandelt hätte, wäre er eben kein vsavlag èpßQifhfc. 
Er konnte nach seiner inneren Ueberzeugung dem Tiberius nicht nachgeben, 
wenn es ihn auch tief schmerzte, dass er dem bisherigen Freunde so schroff 
gegenüberstand.

App. I, 13 erzählt sodann, wie das Gesetz des Tiberius giltig wird. Die 
Aeckervertheiler werden gewählt und zwar aus der Familie des Tiberius, da das 
Volk nur so derselben sicher zu sein hofft. Das Volk zerstreut sich, während 
die besiegte Partei auf Rache sinnt und mit ihr droht. Damit stimmt auch 
Plutarchs Darstellung cap. 13, nur dass er den neuerwähhen Tribunen Mucius, 
Appian aber Mummius nennt. Itn Anfänge der Capitel ist die Uebereinstinimung 
eine vollständige; § 3 führt Plutarch ein Beispiel an, wie die Parteien einander 
Immer schroffer entgegentreten, so dass Tiberius sogar für sein Leben ge
fürchtet habe.

Was sodann bei Plut. Ti. 14 folgt, fehlt in Appians Erzählung gänzlich: 
das Gesetz, welches liberius über die Attalische Erbschaft eingebracht habe.
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Der zweite Theil des also in Aussicht

Plutarch sagt: vó^iopj otioùç та ßa^Xixa xQijpava xofiiti&épia toÎç
tt[V ywçap öiakayvctpovch ™>р тсоілтьур VTCctQX01, ™QÙç хатабхаѵ^ѵ xal 
yswçyiaç acpoQpijv. Nach Plutarch hat Tiberius also das Gesetz vorge
schlagen; nicht so nach Liv. epit. 58, der nur sagt: legem se promulgaturum 
ostendit. Eine weitere Verschiedenheit zwischen beiden ist die, dass Livius einen 
anderen Zweck angiebt: cum minus agri esset quam quod dividi posset sine 
offensa etiam plebis, quoniam eos ad cupiditatem amplum niodum sperandi in- 
citaverat, legem se promulgaturum ostendit, ut iis, qui Sem pro nia lege 
agrum accipere deberent, pecunia quae regis Attali fuisset divi
deretur. Dass das Gesetz durchgegangen sei, wie Nitzscb a. a. 0. pag. 320 
meint, ist also nicht überliefert; auch ist es nicht wahrscheinlich, da Appian 
darüber schweigt, was, wie oft hervortritt, seinen Grund darin hat, dass er nur 
die wirklich durchgebrachten Gesetze erwähnt. Eine weitere Begründung dieser 
Annahme kann man auch darin finden, dass die Nachrichten über den Zweck so 
verschieden sind: man hatte eben kein Gesetz vor sich, konnte also auch den 
Wortlaut nicht überliefern. Auch Flor. II, 3 (III. 15), 2 ed. Hahn widerspricht 
der Nachricht Plutarchs, indem er die Absicht, über die Attalische Erbschaft zu 
entscheiden, dem Gaius zuschreibt.
gestellteil Gesetzes betraf die innere Einrichtung der neuen Provinz Asia. Tiberius 
griff auch hier den Senat in seinen Rechten an. Allein mit dem ganzen Gesetzes
vorschlage fällt auch dieser Punkt. Ausserdem hat Mommsen R. G. II3, 113 
nachgewiesen, dass erst Gaius Gracchus dies ordnete: ich werde also später 
darauf zurückkommen müssen.

Die Rede des Tiberius, welche wir sodann bei Plut. Ti. 15 lesen, in der 
er auseinandersetzt, dass das Volk das Recht habe, einen Tribunen abzusetzen, 
der gegen das Interesse des Volkes handle, findet sich bei Appian zwar nicht, 
sie ist aber ihrem Inhalte nach und nach dem, was ich im ersten Theile über 
die Reden bei Plutarch gesagt habe., als echt anzusehen.

Es steht die Tribunenwahl für das nächste Jahr bevor; Tiberius Gracchus 
muss, da seine treuesten und ergebensten Anhänger, die plebs rustica, der Ernte 
Wegen auf dem Felde zurückgehalten werden, sich an die plebs urbana wenden; 
denn die Besitzenden sind natürlich sehr eifrig, seine Wiederwahl zu hinter
treiben. Tiberius wendet sich an die plebs urbana mit der Bitte, ihm zur Wahl 
zu helfen: sttI top sp tw абт8ь dijpov xarécpsv/s^ xal jtsqioòp хата ¿izqoç 
ьхабтор sÔčlto ôýfMXQxov аѵтор sç то p.éZZop čXétí&aij x v v ô v v s v оѵт a ô v 
èxzívovç. So App. I, 14. Wie kann aber Tiberius sagen, dass er um der 
Plebs urbana willen gefährdet sei? Bis jetzt hat er wenigstens nach Appians 
Darstellung nichts für dieselbe gethan. Und doch ist es richtig. Hier können 
wir nämlich eine Ergänzung aus Plutarch entnehmen, bei dem wir Ti. 16, 1 lesen: 
¿Tíi gvpoqwpvčc ol (píXoL tcxç a7V£iXàç xal тцр вѵбтаенр mopto ôsZv fTéçaç. 
л^оіёхев&аь ôqpaQxiaç ™ pétäop, av&tç aHoiç pólóig ape^ci^ßape то 
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n/fl&OQ iov 4 í- xQÓvov гм p (ïtq атімтм v atyaiQMp xaï ôiôovc 
smxaXsïв0 ai top ôypop ánò тмр біхаОтмр xal rolę xoípovct 
tótSj ov;'xá^tíxoíç ovöi, хата pnypvç èx тмр іппёмр tòp ïoop 
àoiV^óp x. т. Ź. Wenn Tiberius sulche Gesetze in Aussicht gestellt hatte, so 
konnte er allerdings dem Volk entgegenhallen, dass er um seinetwillen gefährdet 
sei. Aber wie kommt es, dass Appian diese Gesetze nicht erwähnt? Sie waren 
von Tiberius nur als einzubringende bekannt gemacht, nicht bereits eingebracht, 
geschweige dass sie durchgebracht worden wären. Desshalb werden sie von 
Appian nicht erwähnt.

Ein anderer Punkt jedoch, den Böhme a. a. 0. pag. 17 hervorhebt, zeigt 
uns wiederum recht deutlich, dass Plutarch oft sehr ungenau ist. Ueberall 
spricht er vom niĄ&oę, ô^uoç^ ohne die beiden Theile desselben die plebs 
urbana und die plebs rustica zu scheiden, wodurch seine Darstellung nicht an 
Klarheit gewinnt; so wenn er an unserer Stelle 16, 2 sagt: ov yáç naorip 
anaç ó ԺՀսօց. Viel sorgfältiger scheidet beide Appian, so namentlich auch 
cap. 14, wodurch seine Erzählung klar und deutlich wird, deutlicher als die 
Plutarch’s, obgleich sie sonst mit ihr übereinstimmt oder wenigstens nichts 
widersprechendes hat.

Am Schlüsse des 14. Capiteis lesen wir bei Appian noch folgende Notiz: 
парта anoypovç sfjsłapsi^ópsi ts ¿ti mp spaQ^oç xal то Xoinòp t^ç Ą^sgaę 
sp dyoQa top viòp епаумр sxaOTOiç (¡ѵріотц xal naqsTÍÍ/sTO mç avTÒç vnò 
TMP ¿x'/qmp аітіха ànoXov^spoç. Jetzt konnte ein solches Mittel die bedeu
tendste Wirkung haben. Plutarch (cap. 13 extr.) hat die Sache gleichfalls 
erwähnt, sic aber bei einer früheren Gelegenheit eingeflochlen, nämlich da, wo 
Tiberius eben sein Gesetz durchgebracht hat, und die Reichen nun Drohungen 
gegen ihn aussprechen, und einer seiner Freunde unter verdächtigen Einständen 
stirbt. Dort aber hat dies Vornehmen des Tiberius lange nicht die innere 
Berechtigung wie hier bei Appian.

Im 15. Capitel schildert Appian die Ereignisse kurz vor der verhängnisvollen 
Abstimmung. Die Comitien werden auf den folgenden Tag verschoben. Das 
Volk giebt dem Tiberius das Geleite. Soweit stimmt Plutarch cap. 17 überein.

Nun aber berichtet Appian das Folgende bis zum Beginne des Kampfes so, 
als ob die Anhänger des Tiberius und dieser selbst den Kampf begonnen, da er 
schon vor demselben ein Zeichen verabredet habe; dann wären Tiberius und 
seine Anhänger nach dem Capitol gezogen und hätten dies besetzt. Plut. Ti. 17 
weiss davon nichts; nach seiner Darstellung zaudert Tiberius vielmehr, als zahl
reiche ungünstige Zeichen erfolgen, noch weiter den Weg nach dem Capitole 
fortzusetzen, bis er endlich durch die Nachricht, das Volk erwarte ihn sehnlichst, 
zum Weitergehen bewogen wird. Auf dem Capitole schart sich das Volk um 
ihn: hierin stimmen beide wieder mit einander überein. — So viel leuchtet hier 
ein, dass Plutarch und Appian von einander abweichen, aber in der Art, dass
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lnie Ueberlîeferungen írotzdessen sich recht wol vereinigen lassen. Es ist hier 
bei allen derartigen Ereignissen; selbst, solche, die ihnen ganz nahe stehen, 

wissen die Vorgänge nicht sicher; jede Pariei schreibt der andern die Schuld 
zu, und je nach dem Parteistandpunkie stellt der eine die Sache so, der andere 
unders dar: beide der Ueberzeugung, dass sie die Wahrheit sagen, l enn alles 
das, was Appian über den Anfang der Katastrophe sagt, ist so beschaffen, dass 
uian sieht, es sind dieselben Ereignisse wie bei Plutarch. Und im Folgenden, 
in der Schilderung der Katastrophe selbst, stimmen beide wieder genau überein’ 
nur dass der eine diesen, der andere jenen Punkt genauer und ausführlicher 
darstellt; ja hier finden sich wieder die stärksten Anklänge: vergi. Plut. Tit. 19 3 
mit App. I, 16; Plut. Ti. 20, 1 mit App. I. 17; Plut. Ti. 20, 2 mit App I, 16 
՜Հ So also stellt sich das Verhältnis beider in Betreff der Ereignisse, welche 
bei des Tiberius Lebzeiten den Staat verwirrten.

Ich glaube nachgewiesen zu haben, dass Appian überall kurz und bestimmt 
das Richtige und das, was für die Folge in Wirkung blieb, giebt, während Plu
tarch seine Darstellung weiterspinnt und auch das hereinzieht, was bios als 
Absicht des Tiberius betrachtet werden kann, wodurch er seiner Darstellung 
nicht grade grössere Klarheit verliehen hat. Was den Beginn der Katastrophe 
betrifft, so weichen zwar beide auffallend mit einander ab, doch beruht dies in 
der Sache selbst. Das Ende des Tiberius sodann ist bei beiden wieder voll
ständig übereinstimmend, bei Plutarch nur ausführlicher erzählt. Bei diesem 
1 heile der Geschichte der Gracchischen Unruhen müssen wir uns also dahin ent
scheiden, dass Appian für den Gang der Ereignisse und das wirklich in Kraft 
getretene die massgebende Quelle sein muss, während Plutarch nur da für uns 
von Wichtigkeit sein kann, wo er mit jenem übereinstimmt, und wo er Schil
deiungen giebt, die den Ueberlieferungen Appians nicht widersprechen. Was 
sodann die Reihe Gesetze betriff*!,  welche Plutarch erwähnt, während sie Appian 
mit Stillschweigen übergeht, so sind es Vorschläge und Pläne des Tiberius, die 
nicht Gesetzeskraft erhielten, also für die Folge keine Wirkung hatten, sondern 
nur momentanen Zwecken dienten, um die Stellung des Tiberius zu sichern; 
die aber nicht durchgebracht werden konnten, da der Tod dem Tiberius die 
Möglichkeit dazu entzog.

Wenden wir uns nun zu dem Theile der Gracchischen Unruhen, der nach
Tiberius lode liegt. App. I, 18—21 schildert die Zeit zwischen derThätig-r 

keit der beiden Gracchen in recht ansprechender Weise; namentlich tritt deutlich 
mrvor, wie die Senatspartei glaubt, immer weiter gegen das Gesetz des Tiberius >•. 
' °։ gehen zu können, wie aber auch das Volk immer erbitterter wird. Auf jener, 

eite tritt uns namentlich der Auftrag entgegen, den der Consul C._ Sempronius 
ll( itanus eriiält, in den strittigen Fällen bei der Aeckervertheilung dasSchieds- 

llc Rtramt zu übernehmen. Er sieht bald ein, dass er dabei in unangenehme
4* ....
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Verwicklungen kommt, und benutzt die Gelegenheit, nach Illyrien zu gehen. So 
stockt die ganze Aufteilung.

Tuditanus hatte die Gefahr, die ihn bedrohte, vorsichtig vermieden; Scipio 
hatte dies nicht vermocht; er hatte den Italern seine Hilfe versprochen, hatte 
die Einsetzung des Tuditanus veranlasst; ihn traf jetzt der ganze Hass des 
Volkes, das ibn vorher so sehr geliebt hatte. Da durchdringt Rom die Kunde, 
Scipio, der am Abend vorher noch gesund gewesen, sei todt auf seinem Lager 
gefunden worden. Wer ihn getödtet, darüber stellen die Schriftsteller nur Ver
mutungen auf: ja, sie nennen sogar die Cornelia, der Gracchen Mutter, und 
Sempronia, der Cornelia Tochter, des Scipio Gattin. Und er, der grösste Mann 
Roms, der so viel für die Machtstellung dieser Stadt gethan hatte, erhielt nicht 
einmal ein öffentliches Leichenbegängnis.

Diese Verhältnisse, die bei Appian schlicht, aber auch so dargestellt sind, 
dass ihre innere Wahrscheinlichkeit deutlich hervortritt, so dass wir ihnen fol
gen können, erwähnt Plutarch theils gar nicht, theils nur beiläufig: so die Er
mordung des Scipio, indem er C. Gr. 10 sagt, Fulvius, des Gaius Freund, sei 
dieser That beschuldigt worden. Dass Plutarch nicht so wie Appian auf diese 
Verhältnisse eingegangen ist, hat seinen Grund darin, dass sie nicht speziell in 
den Rahmen seiner beiden Biographien gehören. Wir können ihm daher aus 
seinem Schweigen keinen Vorwurf machen. — Doch schildert er uns das Ver
fahren der Senatspartei gegen die Anhänger des Tiberius, den Ausgang des 
Scipio Nasica: Dinge, die wir zum grössten Theil als richtig ansehen können, 
da Valerius Maximus IV,7 sie fast genau so erzählt; doch sind sie ohne grosse 
Bedeutung, und es ist daher nicht auffallend, wenn Appian sie übergeht.

Deutlicher noch, als bei dem bisher erörterten, wird bei der Befrachtung 
der politischen Thätigkeit des Gaius Gracchus das Verhältnis des Appian und 
Plutarch hervortreten.

Zunächst schildert Plutarch die früheste Jugend des Gaius; er wird zum 
Qüäslor erwählt und geht nach der Bestimmung des Looses mit dem Consul 
Orestes nach Sardinien. Da er in Ruhe zu leben wünscht, ist er damit zufrieden, 
bis ihm im Traume1) sein Bruder Tiberius erscheint und ihn auffordert, sich der 
politischen Thätigkeit zuzuwenden (cap. 1). In Sardinien zeigt Gaius, dass sein 
Name bei dem Volke einen ebenso guten Klang hat, wie einst der seines Bruders 
bei den Numantinern gehabt hatte; allein er wird dadurch der Senatspartei um 
so verdächtiger. Diese sucht ihn in Sardinien festzuhalten; aber er vernichtet 
ihre Pläne, indem er eigenmächtig nach Rom reist. Dort wird er belangt, weiss 
sich aber vollständig zu rechtfertigen 2) (cap. 2). Gaius, darin stimmen Plutarch

։) cf# auch Cic. de divin. I, 26, 56. 
pag. es.

2) cf. Heinrich a. a. 0. pag. 26. Madvig opuse.
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und Appian (I, 21) überein, hielt sich anfangs fern von politischer Thätigkeit; 
doch zwang ihn der Senat durch mannigfache Verfolgungen dazu, sich um das 
Tribunat zu bewerben: er wird gewählt, nach Appian ist er лщнраѵёбтата 

nach Plutarch aber erzwingen die Vornehmen, dass er erst als vierter 
aus der Wahl hervorgeht. Es ist dies eine kleine Verschiedenheit ; allein 
Appians Angabe braucht darum nicht falsch zu sein, selbst wenn die Plutarchs 
richtig ist: trotz der eifrigsten Bemühungen und Anstrengungen der Vornehmen 
Wird er doch gewählt; und sofort nach der Wahl ist er unter seinen Collegen 
der erste (Plut.), greift sofort den Senat mit voller Entschiedenheit an J).

Gleich in den ersten Worten des 4. Capiteis aber bringt Plutarch zwei 
Gesetze des Gaius, von denen Appian schweigt. — Da Appian und Plutarch in 
der Darstellung der beiden Tribunate des Gaius so auffallend von einander ab
weichen, so wird es am einfachsten sein, wenn ich zunächst die gesetzgeberische 
Wirksamkeit des Gaius hier zusammenfasse und zu erweisen suche, welche 
Gesetze in das erste, welche in das zweite Tribunat gehören.

Plut. C. 4, 1 sagt: dvo vópovç tòv sï tivoç (xq%ovtoq
ayyçijTO ò dqpoCj оѵл ¿сорта тоѵтм ôevvéQaç dçyîjç
Цетоѵбіаѵ eivar*  tòv dé, er tíç dçycov ахдгтоѵ 7to)A-

*) cf. namentlich die Worte des Gaius bei Plut. C. Gr. 3, 3. cf. Orell. Onom. Tull. 
Pdg. 2ß4. 267.

vy v j хат a vr o v drdóvra xçíúrv t m Ժ ý pm. Jenes erste Gesetz zieht 
Gaius selbst zurück, wie Plutarch sagt, rpijaaç tÍ¡ ^tqI Koçv^Ua deoj&e^ 
Хаці&в&аі tòv 'OxTaßrov. Wir können es also übergehen.

Das andere aber scheint durchgegangen zu sein; denn C. Popillius Laenas, 
gegen den es speciell gerichtet ist, ovx ѵтіовтас tt¡v xoicïrv ecpvyev е^ІтаІАас. 
cf. Veli. Pat. II, 7. Welches Gesetz ist nun gemeint? Finden sich auch sonst 
Spuren davon? Cic.2) pro Rabirio perduell. reo 4, 12 sagt: C. Gracchus legem 
tulit, ne de capite, civitim Romanorum iniussu vestro iudicaretur etc. Auch sonst 
(in A err. V, 63, 163. in Catil. IV, 5, 10) erwähnt er diese lex Sempronia, die 
auch von den Scholiasten erwähnt wird. Aus diesen Stellen geht hervor, dass 
C; Gracchus das Aussprechen der Todesstrafe gegen einen römischen Bürger an 
eine Bestimmung geknüpft bat. Sodann erwähnt Cic. pro Cluent. 55, löl ein 
Gesetz: ne quis iudicio circumveniretur, C. Gracchus tulit, cf. ebend. 56, 154. 
Gell. X, 3, 13. Diese beiden Ueberlieferungen gehören wo! zusammen, wie 
Aitzsch annimmt. — Hier hat Appian etwas verschwiegen; denn die zahlreichen 
Stellen aus Cicero zeigen ganz deutlich, dass Gaius ein solches Gesetz ein- und 
uurchgebracht hat, da namentlich auch Sall. Cat. 51, 22 und 40 auf ein solches 
Gesetz, welches die lex Porcia erneuerte, hinweist. Die übrigen Schriftsteller 
erwähnen die lex nicht. Wie kommt es nun, dass Appian das Gesetz 
lllcht erwähnt? Vielleicht weil es nur von nebensächlicher Bedeutung ist im 
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Vergleich zu den übrigen; vielleicht auch weil es nur die Erneuerung eines 
älteren Gesetzes ist. Oder schweigt er auch hier zur Unzeit ’)?

Plut. C.5 sagt sodann: w âè vófwv ovç sïaêcpsQs ты д^иы xaçiçófisvoç 
хаь хатаЛѵыѵ туѵ бѵухкутоѵ^ о p>èv уѵ яЯ у q о ѵкцу, о ç аѵаѵёцыѵ toïç 
TtévTiaL туѵ dqpodíaVj ó ôè втдатіытьхо ç ¿(І&ута те xshsvcov 
dypotiią xoQyysiö&ai xaï pyôèv sîç tovto Tyç քււ ô&O(fO q a ç 
ayaiç eïtityav тыѵ (¡тдате vopbéѵыѵ^ xaï v e ыт s q о v ¿тыѵ ¿7ттахаі0 exa 
[Ai¡ x ат а )Л у eti&ai втдатіытуѵ • ó ôè öv p^a%ixóę ïtioipytpovç 
поіыѵ toïç TTOÀÍTaiç тоѵ ç ЧтаХѵытад, ó d¿ ôítlxÒç ¿ттеѵ ыѵь^ыѵ 
toïç 7tévy(ïi туѵ àyoçáv, ô âè ôLxaöTix óç^ ы то rrXeïôiov аттехоіре Tyç 
тыѵ аѵухіутіхыѵ òvvápeiAç x. т. L Sodann cap. 6 eyçaipe de xaï nóleiç 
ànoixvdaç ¿хне բո MÏÏai xaï Taç odovç nobeïtiiïab x a i хатабхеѵа- 
çeô&ai öLToß dîna. Alle diese Gesetze setzt Plutarch in das erste Tribunat 
des Gaius.

Der vópoç ôltixóç wird von allen Schriftstellern in das erste Tribunat 
verlegt; cf. App I, 21 xaï п^краѵебтата aiçe&eïç eviïvç ¿neßovhtve ту ßovXy, 
öbiyoéöLOV ep^yvov ÒQÍOaç ехабты тыѵ дурьытыѵ апо тыѵ хоьѵыѵ хдурьатыѵ^ 
оѵ ttqótsqov ebco&oç діадьдоб&аь. xaï о рьъѵ o§éo)ç ovtcûç evï по)лтеѵрьать тоѵ 
дуцоѵ ѵлууауето. Liv. epit. 60 С. Gracchus. Tiberii frater, perniciosas aliquot 
leges tulit, inter quas frumentariam2).

Livius und Appian stellen dies Gesetz also an die Spitze der Gesetzgebung 
des Gaius. Und auch abgesehen von diesen zwei so gewichtigen Zeugen hat 
dies eine innere Wahrscheinlichkeit. Gaius musste durch das schreckliche 
Schicksal seines Bruders die Ueberzeugung gewonnen haben, dass er nie hoffen 
könnte, seine Pläne durchzuführen, wenn er nicht die plebs urbana vollständig 
auf seiner Seite habe; dass sie an sich zu fesseln, seine erste Aufgabe sein 
müsse. Und durch nichts konnte dies besser geschehen, als durch eine lex 
frumentaria, wie die des C. Gracchus war. So werden wir wol dies Gesetz mit 
Livius und Appian an die Spitze stellen dürfen. Veli. Pat. II, 6 beschliesst die 
Reihe der Gracchischen Gesetze mit diesem. Auch das ist für die aufgestellte 
Behauptung beweisend, da wir im weiteren Verlauf sehen werden, dass er die 
Gesetze in umgekehrter Reihenfolge giebt.

Es folgt bei Plutarch der vó^oç âixaôTixóç; ebenso auch bei Appian; 
nur mit dem Unterschiede, dass dieser das Gesetz in das zweite, jener in das 
erste Tribunat setzt; Livius nennt es erst an der dritten Stelle, nachdem er an 
zweiter eine lex agraria, quam et frater tulerat, eingeschoben hat; auch er setzt 
die lex iudiciaria in das erste Tribunat. Aber nicht bloss diese Verschiedenheit 
tritt in diesen drei Ueberlieferungen hervor, sondern auch noch gewichtige an-

9 cf. Droysen, Geschichte des Hellenismus I, 687, a) cf. Cic. pro Sest. 48, 103. de 
off. 11. 21, 72. Brut. 62, 222. Schol. Bob. pro Sest. pag. 300 u. 303 ed. Orell.
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dere, das Gesetz selbst betreffende. Plut. C. 5,1 sagt: o âè âixatfnxtfa, մ то 
7тЛы(ГГ0Ѵ ãnézoips Tîjç TWV ôvyá^sooç. póvoi yâ() SXQIVOV raç ÔÎXCCQ

ovçtîûv ÎTTTcéœv riQOöxaTéhs^sv avroïç оібі TQiaxoőíoig ¿ xal 
tàç xqígsiç xobvàç тыѵ ё^ахобішѵ ¿ttoítiGs. Ganz anders finden wir 
die Sache bei App. 1, 22 dargestellt : тсс ôixa&ujçia âôoÇovvra &ń օաօօ՜

Ժсха<1тт>оса. cf. Diodor. 34, 48.
Danach verlieren die Senatoren die Gerichtsbarkeit gänzlich; sie geht auf 

die Ritter über, die aber bald ebenso schlimm sind, als vorher die Senatoren 
waren, wie Appian im weiteren Verlaufe des Capiteis erzählt.

Bei Liv. epit. 60 lesen wir: tertiam (sei. legem tulit), qua equestrem 
ordinem, tune cum senatu consentient em, corrumperet, ut sexcenti ex equitibus 
in curiam sublegerentur, et quia illis temporibus trecenti tantum senatores crant, 
sexcenti équités trecentis senatoribus adniiscerentur, id est, ut equesler ordo 
bis tantum virium in senatu haberet. Auf diese Notiz muss ich unten noch zu 
sprechen kommen und lasse sie daher einstweilen unberücksichtigt.

Veil. Patere. II, 6 stimmt mit Appian, indem er sagt: iudicia a senatu 
transferebat ad équités. — Ausserdem kommen noch folgende Stellen in Betracht: 
Veil. Pat. II, 32, 3 Per idem tempus Cotta iudicandi munus, quod C. Gracchus 
ereptum senatui ad équités, Sulla ab illis ad senatum transtulerant, aequaliter 
inter utrumque ordinem partitus est. Tac. Ann. XII, 60 cum Semproniis roga- 
tionibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur. Flor. II, 1 (III, 13) 
ed. Halm, a senatu in cquitein translata iudiciorum potestas vectigalia — sub
primebat. II, 5 (HI, 17, 3) iudiciaria lege Gracchi diviserant populum Romanuni 
etc. Auch Cic. in Verr. I, 13, 38 und Pseudo—Ascon, in Verr. pag. 145 
stimmen mit den Angaben Appians vollständig überein.

Zweierlei also ist zu betrachten: 1. die Frage, wann C. Gracchus dies 
Gesetz durchgebracht hat; und 2., wie das Gesetz beschaffen war.

Beide Fragen scheint mir eine Hypothese Mommsens, welche Sintenis zu 
der betreffenden Stelle Plutarchs anführt, in der ansprechendsten Weise zu 
lösen, dass die von Plutarch erwähnte lex dem ersten Tribunate des Gaius an
gehöre, die gänzliche Ausschliessung des Senates, wie wir sie bei Appian finden, 
dagegen im zweiten Tribunate durchgesetzt worden sei. Diese Annahme hat 
grosse Wahrscheinlichkeit.

Cicero, Velleius Paterculus, Tacitus, Florus, Diodor, stimmen mit Appian 
überein; sie bieten uns sehr bestimmte Nachrichten über das Gesetz. Es ist 
also gar nicht zu zweifeln, dass wir ihren Angaben zu folgen haben, da sie alle 
vereint zunächst dem einen Plutarch gegenübersteben. So wie Appian also das 
Gesetz überliefert, ist es fast fünfzig Jahre hindurch in Giltigkeit gewesen. 
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Ucber Livius und Plutarch sodann hat Heinrich a. a. 0. pag. 33 folgende Ver- 
muthung: C. Gracchus habe zunächst, um seinen Plan, die Macht des Senates 
zu brechen, allmählich durchzuführen, beantragt, dass zu den 300 Senatoren 
600 Ritter in die Curie aufgenommen würden. Dieser Vorschlag aber sei von 
der Senatspartei zurückgewiesen worden. Dann habe Gaius das bei Plutarch 
überlieferte Gesetz beantragt; aber auch dies sei nicht angenommen worden. 
So weit sei Gaius während seines ersten Tribunats gegangen; dann erst habe 
er sich während des zweiten Tribunats zu weiteren Schritten gezwungen gesehen. 
Allein dieser Vermuthung kann ich nur theilweise beistimmen, nämlich nur in 
so weit sie das von Plutarch erwähnte Gesetz betrifft. Andererseits aber bin 
ich der Ansicht, dass Gaius sicher zu der früheren Form seines Gesetzes 
zurückgekehrt sein und das bei Livius erwähnte Gesetz wieder in Vorschlag 
gebracht haben würde, wenn er es bereits einmal vorgeschlagen hatte. Ich bin 
der Ansicht — und ich habe in diesem Punkte auch Mommsen 4) für mich —, 
dass das bei l.ivius überlieferte Gesetz in eine spätere Zeit gehört und niemals 
zur Verhandlung gelangte. Die Worte der epitome sind offenbar hervorgegangen 
aus einer sehr ausführlichen Darstellung der Bestrebungen des Gracchus, insofern 
sie den Ritterstand betrafen.

So viel aber stellt fest: bei Appian findet sich das Gesetz, welches in Kraft 
trat, wie dies die übereinstimmende Ueberlieferung der verschiedensten Schrift
steller zeigt. Das Gesetz, welches Plutarch anführt, wird nirgends sonst er
wähnt und ist mit Mommsen als ein Gesetz anzusehen, das Gaius zunächst in 
Aussicht nahm, dann aber, durch den Widerstand der Vornehmen gereizt, fallen 
liess, wesshalb es von Appian nicht überliefert wird. Die Nachricht bei Livius 
endlich hat mit der lex iudiciaria des C. Gracchus gar nichts zu (hun.

Bevor wir nun zur Betrachtung der weiteren Gesetze übergehen, wird es 
liöthig sein, einen Rückblick auf das zu werfen, was wir bis jetzt gefunden 
haben. Appian hat sich in fast allen Punkten, die wir controliren können, als 
ein Gewährsmann gezeigt, dem wir folgen müssen, da sich seine Nachrichten 
durchgehend in Uebereinstimmung mit der sonstigen Ueberlieferung befinden. 
Plutarch dagegen hat, was die lex iudiciaria betrifft, offenbar schlecht unter
richtete Quellen oder doch, wenn er gute Quellen vor sich hatte, sie sehr 
schlecht und leichtfertig benutzt, denn kein aller Schriftsteller stimmt ihm 
bei. — Ferner haben wir gesehen, dass es der Wahrscheinlichkeit viel besser 
entspricht, wenn wir uns die lex frumentaria an der Spitze der Gesetze des 
C. Gracchus denken; ebenso wird es seinem woldurchdachten Plan am besten 
entsprechen, wenn wir die lex iudiciaria an die zweite Stelle setzen, da durch 
diese beiden Gesetze das ganze römische Volk mit Ausnahme des Senates für 
die weiteren Pläne gewonnen war.

l) cf. Mommsen, Rom. Gescb. II3, 117.
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Alle diese Punkte sind von soldier Wichtigkeit, dass ich glaube, es bedarf 
keines weiteren Beweises dafür, dass Appian unser Gewährsmann sein muss, 
wenigstens sicher in so weit, als er Nachrichten überliefert. Wo er schweigt, 
da bedarf es eben einer neuen Untersuchung

Wir folgen also im weiteren Verlaufe unserer Untersuchung der Reihenfolge 
der Gesetze, die wir bei Appian finden, und nehmen diese als die richtige an. 
Nachdem C. Gracchus mit dem Beginne seines zweiten Tribunats auch noch die 
Ritter für sich gewonnen hatte, ist sein ganzes Streben zunächst darauf ge
richtet, in Italien Ordnung zu schaffen und das Land und damit auch den W ohl
stand der Bewohner zu heben.

Es folgt der vófioç о dort ony.óç¿ von Appian und Plutarch erwähnt. 
Das Gesetz hat zwar keine politische, wol aber commercial eine sehr grosse 
Wichtigkeit. Nach der recht wahrscheinlichen Verniuthung von Nitzsch a. a. 
0. pag. 452 erwähnt auch Veil. Pat. II, 6 das Gesetz als lex de novis portoriis: 
„Allerdings konnte dies in derselben Rogation beantragt sein, neue Strassen und 
daher neue Zölle. Das Volk hob die Wege hervor, die den Verkehr erleichterten 
und ihm Arbeit gaben, die Nobilität klagte nur über die Steuer.“

Darauf nennt Appian den vópoç ձոօւուոօհչ der auch von Plutarch, 
Livius, Vellejus Paterculus angeführt wird. Es war das eine Massregel, die 
nothwendig war, wenn Gaius das arme Volk emporbringen wollte. An diesem 
Gesetze ist nicht zu zweifeln, wenn auch die Verschiedenheit in den einzelnen 
Üeberlieferungen zeigt, dass man das Gesetz nicht genau kannte.

So weit beziehen sich die Gesetze, welche Appian anführt — einige andere 
von Appian nicht erwähnte Gesetze, die sonst noch genannt werden, muss ich 
einstweilen bei Seite lassen —, auf die neue Staatsverfassung2), welche Gaius 
entworfen hatte. Nun wendet er sich zu einem anderen schwierigen Werke,

>) Nitzsch a. a. 0. pag. 450 kommt von einem anderen Punkte aus auf dieselbe An
nahme. Es ist uns in dem Schot Bob. pag. 365 ed. Orel!, eine Stelle aus einer Rede des 
Gaius de legibus promulgatis erhalten : „Wenn ich zu euch redete und von euch begehrte, 
da ich von edler Herkunft bin und meinen Bruder um euretwillen eingebüsst habe und nun 
niemand weiter übrig ist von des Publius Africanus und des Tiberius Gracchus Nachkommen, 
als nur ich und ein Knabe, mich für jetzt feiern zu lassen, damit nicht unser Stamm mit 
der Wurzel ausgerottet werde und ein Sprössling dieses Geschlechts übrig bleibe: so möchte 
wol solches mir von euch bereitwillig zugestauden worden sein.“ (Mommsen) Nitzsch 
schliesst, dass Gaius diese Worte nur dann gesprochen haben könne, wenn er vom Volke 
zu neuer Thätigkeit genöthigt war und noch eine grosse Menge Neuerungen vor sich hatte. 
Dies stimme nun mit dem zweiten Tribunat, zu dem er ohne Bewerbung \om Volke ge
wählt wurde. Es finden sich aus dieser Rede noch weitere Stellen bei Geil. IX, 14, 16— 
18. X, 3, З—õ, welche uns zeigen, dass in ihr die Stellung der Latiner und Bundesgenossen 
zur Sprache kam, wie ja auch der Titel zeigt, dass in ihr ein ganzer Complex von Gesetzen 
behandelt w’urde^ Damit stimmt nun Appian allein überein in so weit, als er die Haupt
masse der Gesetze in das zweite Tribunat verlegt. 2) cf. Mommsen R. G. IIs 107.
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zur Regelung der Frage hinsichtlich der italischen Bundesgenossen. Dass Gaius 
solche Gesetze beabsichtigte, geht deutlich aus den oben aus Gellius angeführten 
Stellen der Rede de legibus a se promulgatis hervorx). Und wie wichtig ein 
solches Gesetz für einen Führer der demokratischen Partei war, schildert Mommsen
R. G. II3, 121 sehr gut und zutreffend: „Die Führer der demokratischen Partei 
wünschen natürlich die möglichste Ausdehnung des römischen Bürgerrechts, nicht 
bloss um die von den Latinern occupirten Domänen zur Verlheilung bringen zu 
können, sondern vor allem um mit der ungeheuren Masse der Neubürger ihre 
Clientei zu verstärken, um die Comitialmaschine durch immer weitere Ausdehnung 
der berechtigten Wählerschaft immer vollständiger in ihre Gewalt zu bringen, 
überhaupt um einen Unterschied zu beseitigen, der mit dem Sturz der republi
kanischen Verfassung ohnehin jede ernstliche Bedeutung verlor. Allein hier 
stiessen sie auf Widerstand bei ilrrer eigenen Partei und vornehmlich bei der
jenigen Bande, die sonst bereitwillig zu allem was sie verstand und nicht 
verstand ihr souveränes Ja gab; aus dem einfachen Grunde, dass diesen Leuten 
das römische Bürgerrecht so zu sagen wie eine Actie erschien, die ihnen Anspruch 
gab auf allerlei sehr handgreifliche directe und indirecte Gewinnanteile, sie also 
ganz und gar keine Lust hatten, die Zahl der Acționare zu vermehren.“ Die 
Worte App. I, 23 geben uns das Gesetz in deutlicher und klarer Fassung: 
xal tovç AaTÍvovç ¿лі лаѵта èxáXsi та ( Ра)[таій)Ѵ_> (¿ç ovx ev7TQS7T(!ùç &ѵуу8Ѵ8бь 
тцд povfájç аѵтівтцѵаі ôvvaiJbêvqç * тюѵ ös stsqmv бгр^а^мѵ oîç ovx sțyv груд: ov 
sv Taïç ( %8iQOTOVÍai<; gtéçsiVj sóid o v cpéçsiv anò Tovås.

Dies Gesetz ist ebenso von den übrigen Schriftstellern überliefert. Plutarchs 
Worte habe ich bereits oben angeführt. Veli. Pat. II, 6 sagt: dabat civitatem 
omnibus Iialicis, extendebat earn paene usque Alpes. Cic. Brut. 26, 99 führt eine 
Rede des Consul Fannins gegen dies Gesetz an: quorum Gai filius, qui consul 
cum Doinitio fuit, unam orationem de sociis et nomine Latino contra Gracchum 
reliquit sane et bonam et nobilem. Daraus können wir ersehen, dass auch hier 
Appian das Richtige überliefert hat.

Damit schliesst Appians Bericht über die gesetzgeberische Thätigkeit des 
Gaius.

Bei Plut. C. Gr. 5 finden wir nun noch einen vópoç бцешмшо: 
angeführt: ó ôè (sei. vópoç) (ïTQaricûTixôç ёв&ута te xsÅsvcov ôy^ociïa ղօզղ՚քտւօՅրս 
xal pydév 8ÎQ Torro Tyç ¡M&otfoęaę vtpcuQsfäíhxi тшѵ ôTQaTsvopsvoùVj xal 
vsüîtsqov ётшѵ snTaxaíôsxa [¿y xaTaÁéystiÜra бтдатиотуѵ. Äusser bei Plutarch 
findet sich nirgend eine Notiz über ein solches Gesetz im Alterthum; ja aus 
Tac. Ann. I, 17 geht hervor, dass in der späteren Zeit ein solches Gesetz sicher 
nicht mehr giltig war. Nach Plut. Ti. Iß hatte schon Tiberius Gracchus die 
Absicht gehabt, auch in die militärischen Dinge Ordnung zu bringen. Mommsen

*) cf. Nitzsch a. a. 0. pag. 406.
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R. G. IP, 109 nimmt dies Gesetz des Gaius au; aber so viel ist klar und nimmt 
auch Mommsen an, dass Plutarch das Gesetz nicht genau giebtլ)* Appîans 
Schweigen muss uns ausserdem gegen die Angabe Plutarchs bedenklich machen.

Sodann wird eine lex agraria erwähnt, von der Appian und Plutarch nichts 
wissen. Liv. epit. 60 alteram legem agrariam, quam et frater tulerat. Veil. 
Pat. II, 6 dividebat agros, vetabat quemquam civem plus quingentis iugeribus 
habere, quod aliquando lege Licinia cautum erat. Auch Flor. II, 3 [Ш, 15], 2 
ed. Halm hat dieselbe Ueberlieferung. Es war aber bloss die Absicht des Gaius, 
das Gesetz des Bruders nicht in Vergessenheit gerathen zu lassen ; denn eines 
neuen Gesetzes bedurfte es nicht, da das alte noch giltig war. Aber Gaius 
kam wol nicht dazu, dies Gesetz zu erneuern, da der Tod ihn ereilte 2). Und 
dass das Gesetz oder die Absicht des Gaius, das Gesetz des Bruders vollständig 
durchzuführen, in die letzte Zeit seines Lebens gehört, wird noch wahrschein
licher, wenn die Annahme, welche Nitzsch vorbringt, richtig ist, dass Vellejus 
die Gesetze des Gaius in umgekehrter Reihenfolge giebt. In der epitome des 
Livius aber ist weder Vollständigkeit noch Klarheit, wie das schon mehrfach 
im Verlaufe dieser Untersuchung hervorgetreten ist.

Es sind nun noch drei Gesetze rückständig, die von keinem der bisher 
genannten Schriftsteller erwähnt werden.

Zunächst wende ich mich zu der lex de provincia Asia. Wir haben 
oben gesehen, dass Plut. Ti. 14 dem Tiberius die Ordnung der asiatischen Ver
hältnisse zuschrieb. Allein Mommsen R. G. II3, 113 hat, gestützt auf Fronto * 
ep. ad Verum II pag. 125 ed. S. A. Naber: Jam Cato Hispániám recuperabat, 
iam Gracchus locabat Asiam et Karthaginem viritim dividebat, die Ordnung 
dieser Provinz dem Gaius zugeschrieben. Auch Orelli, Onom. Tull, weist das 
betreffende Gesetz dem Gaius zu3). Eine gewisse Bestätigung findet diese 
Annahme durch Flor. II, 3 [III, 15], 2 ed. Halm: qui (C. Gracchus) cum pari 
tumultu atque terrore — recentem Attali hereditatem in alimenta populo poili- 
ceretur etc.

Pseudo—Sali, epist. ad Caes. II, 8. 1 ed. Jordan sagt: Sed magistralibus 
creandis baud mihi quidem apsurde placet lex, quam C. Gracchus in tribunálu 
promulgaverat, ut ex confusis quinque classibus sorte centuria© 
vocarentur e. q. s. Dies Gesetz wird sonst nicht erwähnt, doch entspricht 
es sehr gut den Absichten des Gaius, eine feste Majorität in den Combien zu 
erhalten. Nitzsch (a. a. 0. pag. 408), Mommsen (R. G. II3. 107—8), Peter 
(Gesell. Roms II2, 31) halten es für ein Gracchisches Gesetz, und es lässt sich 
dagegen weiter nichts sagen, als dass die Ueberlieferung zwar bestimmt ist, 
sich aber nicht auf gewichtige Quellen stützt.

‘) cf. Nitzsch a. a. 0. pag. 23t. 2) cf. Cic. Catil. IV, 2, 4. 3) cf. Gell. Xi, 10. Cic. m 
Verr. Ill, 16, 12.

6»
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Eine lex de provinciis consularibiis wird noch erwähnt von Cic. pro 
Balbo 27, 61. ad fam. I, 7, 10. de prov. cons. 2, 3. Sall. Jug. 27, 3. 73, 7. 
Die Ueberlieferung beruht also auf Zeugen, bei denen sich Kenntnis voraussetzen 
lässt; aber zu finden, weshalb Appian die zuletzt genannten Gesetze nicht er
wähnt, ist wol nicht möglich.

Es wird noch nöthig sein, hier zusammenfassend ein Bild von dem zu geben, 
was wir bei den verschiedenen Schriftstellern über die Gesetze des Gaius ge
funden haben.

Plut. Liv.
C. 4. «ï TIÇ cĆQ%(f)V.

5. vó[i.
--- . V. (ÍTQCCTKjúTIKÓq.

—. v, tivfmaxixóç.
—. v. (fmXOÇ.
—. v. ôixaúTncóç.

6. v. aTtowwóę.
—. V. ÓÔOTVOHXÓç.

8. á noix. síg Tao.

Das

1. Trib u na է.

APP.

I, 21. V. (SlUXÓç.

2. Tribunat.
22. v. ôixatiTixóç.
23. V. ÓÔO7TOUXÓÇ. 
—. v. ãnoixrxóç.
—. v, ^íaTivixóç.

Tribunat wird nicht

ер. 60. lex frumentaria.

— lex agraria.
—• tertia, qua equester 

ordo etc.

— lex de coloniis.

bestim mt:
Veil. Pat. II, 6 lex de civit. omn. Italicis danda.

— de agris dividendis. cf. Floras.
— ne quis plus quing. iug. hab.
— de coloniis.
— de novis portoriis.
— iudiciaria.
— frumentaria.

Cic. pro Balbo 27,61 u. öfter; Sall. Jug. 27, 3. 73,7 de provinciis consularibus. 
Fronto ep. ad Ver. II: lex de provincia Asia. cf. Flor.
Pseudo-Sall. ep. ad Caes. II, 8, 1 : lex de quinque classibus.

Nachdem ich nun versucht habe, Ordnung in die Ueberlieferung zu bringen, 
soweit sie die gesetzgeberische Thätigkeit des C. Gracchus betrifft, und dabei 
sich auf das bestimmteste herausgestellt hat, dass Appian ein zuverlässiger 
Gewährsmann ist, während Plutarch sich durchaus nicht bewährt hat, kehre ich 
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zurück zur Betrachtung der weiteren Ueberlieferung über das Schicksal des 
C. Gracchus*

Der Senat hatte im Kampfe mit Gaius unendlich viel verloren, ohne erfolg
reichen Widerstand leisten zu können: endlich findet er in des Gaius Gesetz 
über die Colonien einen Punkt, wo er seine Hebel gegen den Tribunen mit 
Erfolg ansetzen kann*  Livius Drusus, ein anderer Tribun, muss im Auftrage des 
Senates das Volk durch andere Colonien gewinnen. Gaius wird ausgesendet, 
eine Colonie in Karthago zu gründen: diese Abwesenheit benutzt der Senat, um 
ihn in der Gunst des Volkes vollständig zu stürzen; als Gaius aus Afrika 
zurückkehrt, ist die Lage wesentlich geändert (App. I, 23—24. Plut. C. 
8—11). Bei der Darstellung dieser Verhältnisse tritt zwischen beiden Ge
währsmännern nur ein bedeutender Unterschied hervor: bei Appian nämlich hat 
der Senat schon vor der Abreise des Gaius die Macht desselben im wesentlichen 
gebrochen und das Decret erlassen, dass diejenigen, die nicht stimmberechtigt 
seien, aus der Stadt entfernt würden *).  Dieselbe Verordnung findet sich bei 
Plut. C. 12, nur dass er sie später setzt, nämlich in die Zeit nach der Rückkehr 
des Gaius aus Afrika. Wichtig ist diese Differenz in der Zeit; allein hier ist 
kein weiterer Beweis möglich: da wir Appian als die vorzüglichere Quelle er
kannt haben, müssen wir ihm auch in diesem Punkte folgen.

Die eigentliche Katastrophe ist wiederum bei Appian sehr abweichend von 
Plutarch dargestellt ; doch ist die Erzählung ebenso wie bei der Katastrophe des 
Tiberius zwar verschieden, aber auch wieder zu vereinigen: die tumultuarischen 
Auftritte verhinderten ein objectives Unheil.

Ich glaube nach der vorstehenden Untersuchung nicht zu irren, wenn ich 
die Behauptung aufstelle, dass Appian in der Geschichte der Gracchischen 
Unruhen der Gewährsmann sein muss, dem wir zu folgen haben. Plutarch 
hat sich, obschon er allerdings mancherlei bietet, was für die Kenntnis der 
Gracchen äusserst interessant, auch wichtig ist, trotzdem als einen Schriftsteller 
erwiesen, der in historischer Beziehung von geringem Gewicht ist, so dass wir 
ihn zwar als eine recht brauchbare Ergänzung der Appianschen Erzählung hier 
und da benutzen können, ihn aber durchaus nicht als Grundlage und Quelle für 
diesen Abschnitt der römischen Geschichte ansehen dürfen, dass wir vielmehr 
überall seine Nachrichten, wo sie nicht anderweitig bestätigt werden, mit grosser 
Vorsicht aufnehmen müssen. Dies Resultat wird sich noch deutlicher heraus
stellen und allgemeinere Giltigkeit erhalten, wenn wir uns ein Bild zu entwerfen 
suchen von dem Wesen des Appian und Plutarch, so weit wir es nach ihren 
Schriften vermögen.

։) cf. App. I, 23 Í ßovhf] rov; viuxtovç êxéfavtfe лцо/дсарса fisáévá wv 
ov (peçóvrMV ipifyov sTtidqpsiv тд p/qóè TtQOtiTtsiáÇeiv ani TsefáaQar.ovia 
titadítíw, rtaçà гцѵ tísqI ríivős тйѵ ѵоршѵ %ыоогоѵнхѵ.
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III. Haben Plutarch und Appian die Dinge, die sie nicht selbst 
erlebten, gefärbt, und wie haben sie es gethan?

Bei der Benutzung Plutarchs vorsichtig zu sein, mahnen die gewichtigsten 
Gründe. Zunächst müssen wir bedenken, dass Plutarch ein Grieche war, del
in der zweiten Hälfte des ersten und im Anfang des zweiten Jahrhunderts 
unserer Zeitrechnung lebte und erst in späteren Jahren seines Lebens dazu kam, 
die lateinische Sprache zu erlernen, so dass er selbst Demos!h. 2 u. 3 ։) bekennen 
muss, er besitze keine so genaue Kenntnis der lateinischen Sprache, dass er 
über Cicero als Redner im Vergleich zu Demosthenes սրէ heilen könne; ferner 
ist ihm auch oft genug nachgewiesen, dass sich zahlreiche Irrihümer bei ihm 
finden, die in dieser nur mittelmässigen Kenntnis der lateinischen Sprache ihren 
Ursprung haben* 2). Doch dürfen wir nicht mit den früheren wie Heeren3) an
nehmen, dass Plutarch nicht vermocht habe, einen lateinischen Schriftsteller zu 
lesen; denn dem widerspricht, dass er so unendlich viel aus lateinischen 
Schriftstellern anführt. Freilich war er in der römischen Litteratur, namentlich 
den Dichtern, bei weitem nicht so bewandert, als in der griechischen, wie z. B. 
daraus hervorgeht, dass er von allen römischen Dichtern nur den Horaz und 
auch diesen nur einmal citirt4). Dieser Mangel findet aber darin seine Entschul
digung, dass Plutarch in Chäronea, einem kleinen Orte Böotiens, lebte, wo er 
wohl zahlreiche griechische, aber sicher nur wenige lateinische Schriftsteller zur 
Hand haben konnte.

’) cf. Plut. Cat. mai. 7. Klapp a. a. 0. pag. 3. Peter Quellen pag. 61 Anm. C. A. a.
Schmidt, de fontibus Plut, in vitis Romuli et Китае. Hal. 1863 pag 2—4. 2) cf. Volkmann, 
Leben, Schriften, Philosophie d. PI. v. Chr. Berlin 1869. 1, 35 f. Thilo, de Varrone Plut, 
quaest. Rom. auctore praecipuo. Bonnae 1853 pag. 2. A. p. 20 u. 21. Peter Qu. pag. 19. 51.52.
3) de fontibus et auctoritate vitarum parallelarum Plutarchi commentationes IV. Gott. 1820.
1. pag. 99. *) Luc. 39 cf. Peter Qu. pag. 4. 5) cf. Plut, de amor, fratr. 4. •) cf. Ti 16, 2.
Mommsen, R. Forsch. 1, 221 in Bezug auf Kuma 2 u. 7. cf. auch Plut. Rom. 27 u. ö.

Ein anderer, weit wichtigerer Punkt ist der, dass er für die Eigenart und 
Entwicklung des römischen Volkes kein genügendes Verständnis besass. Doch 
werden wir uns darüber nicht allzusehr wundern, wenn wir bedenken, wie 
verschieden der Charakter der Römer von dem der Griechen ist. Die Staats
einrichtungen der Römer sodann, namentlich der früheren Zeit genau kennen zu 
lernen, hatte er bei seinem vorübergehenden Aufenthalte5) zu Rom keine Ge
legenheit gehabt, noch dazu da er in einer Zeit lebte, wo schon viele 
Einrichtungen echt römischer Art geschwunden waren6).

Zu diesen Mängeln kommen sodann noch andere, die in ihm selbst ihren 
Ursprung haben und bei der Beurtheilung seiner Glaubwürdigkeit in historischen 
Dingen weit mehr ins Gewicht fallen. Wir können hier überall von Stellen 
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ausgehen, an denen sich Plutarch selbst über seine Biographien und ihr W esen 
ausspricht.

Plut. Alex. 1 діа то яку&од тшр ѵяохырлрооѵ яда&юѵ ovôèp dtäo 
nçosçovpsp ij яаоаітг^ор^а тоѵд аѵауіуро^хортад èàp pĄ парта pqôè 
xa&’ Іхабтор e&iQ/atiprépwç ті тшр nčoifioýioop аяаууёХХшрьеѵ^ allá ёяітё- 
р^рортед та ntetáca, pĄ (ïvxoyaPTSîp. Оііте ydç îtiTOQÎaç yęcdfopsp, aüd 
ßiovg, övre Taïg ¿яіфаѵытатаід яда&Ы яартшд êps&ii дцішыд а^тцд i] 
xaxíaç, аШ ядаура ßga%v поііащ xaï yîjpa xal naiòid тід 
¿pcpaGip ij&ovç €ЯОІ7]0£ pã^Áop i¡ payai pvQiÓPsxQOi xaï яадата&ід аь 
рёуібтаі xal яоУлодхіаі nóXsoiP, Q&tcsq ovp oi дшудасроі тад ороіоіцтад 
аяо тоѵ ядовшяоѵ xaï тшр яеді tí¡p оіртр ыдшр^ oïg êpyaíp&cai то fâoç, 
dpahapßdpovöipj ¿кауівта тшр Հօ іл տ р редшу (pQOPTÍÇopTSÇy оѵтшд эдй 

Óotćop ¿re тсс ту g ipvyyg а у psia pãkhop svâvsti&ai xaï did то ѵтш v 
sió onoislp тор éxdűTOV ßlov^ èdöaVTsg sTŚgoig та psyé&y xaï 
tovç аушрад1). Plutarch verstand es also nicht, mit dem Bilde eines grossen 
und bedeutenden Mannes uns zugleich ein Bild seiner Zeit zu geben. Droysen, 
Hellenismus I, 676 sagt daher mit Recht: „So ist bei Plutarch die Hauptsache 
seine Auffassung des Charakters; aber jemehr einer derselben geschichtlich und 
in der Bewegung der Zeit ist, desto beschränkter ist Plutarchs Ansicht und 
Darstellung; er vergisst es, dass grosse Männer in ihren grossen Thaten 
characterisirt sind, und dass freilich das Kleine auch noch interessirt, aber nicht 
den Maasstab für den Beruf und die That eines grossen geschichtlichen Lebens 
abgeben kann. Der moralistische Standpunkt der plutarchischen Betrachtungs
weise zeigt sich überall in seiner Beschränktheit, und indem seine Auffassung 
gerade des geschichtlichen Elements entbehrt, darf sie nie als die maasgebende 
gelten.“ Ebenso bemerkt Sauppe, die Quellen Plutarchs für das Leben des 
Perikies. Gült. 1867. pag. 5 extr. : „Plutarch will immer die Wahrheit berichten, 
aber zum Verständnis wahrhaft grosser Charakter dringt er nicht durch, sondern 
verliert sich in Kleinmalerei und findet nicht selten in gewöhnlichen Klatsch
geschichten besonders characteristische Züge für das Bild, welches er geben will.“

Aehnlich wie im Alex, spricht sich Plut. Cim 2 aus, wo er jedoch noch 
einen weiteren Punkt hinzufügt: ypslg å\ si xaï яоХХаід yhxíaig Іыяорв&а, 
тур ptv ydgiv olóps&a ôiaTsípsiP xaï ядод ypdç tovç vvp ортад, еіхота âi 
яо/Л хсМлора Уорідоѵтед sľpai туд то Ծա pa xaï то ядбяшяор аяоріроѵреруд 
тур то y&oç xaï тор тдояор êp(fapíçov6apy dpahrppóps&a ту yçcapy тшр 
падаМ/уѣшР ßicap тад яда&ід тоѵ ãpògóg, таХу&у óis^iópisg. ^Agxsl у а g у туд 
pvypyç ydgiç ’ ahy&ovç ԺՃ радтѵдіад ovô’ ар аѵтод èxtïpog yȘioMfe ріб&ор 
Âaftàp ipsvóy xal nsnhaöpépyp ѵяід aviov օպրպԾւր. “іібяед /do тоѵд та xaXd 
xaï no)2yp è'ftOPTa %dgip sïôy дш/дскроѵртад^ dp ядову ті pixgòp аѵтоід

') cf. Plut, Cat min 24. 37. Cat. mai 7.
7*
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dv&xeçéçj a o v руте naçcdinsiv тоѵто tsXéux; բհէտ ¿țaxQt-

гг[ IcftoQÍa xal tvčqittcú;^ aXl։ (¡¡tínsQ aîdov pévovç vixèç) tí¡q áv&QW-

fâoç yzyovòç ártod id юыѵ ։). Er hält es also für seine Pflicht, Schwächen und 
Fehler nur mit Widerstreben aufzuzeichnen. Damit verstösst er nun sehr stark 
gegen die historische Wahrheit; denn diese sucht nicht zu beschönigen, sucht 
nicht ideale Menschen, wie sie vielleicht hätten sein können und sollen, uns 
vorzuführen, sondern ein getreues, wahres Bild der Wirklichkeit zu geben.

Dies ist ein Moment, welches in der Beurtheilung Plutarchs schwer wiegt : 
es wiegt bei ihm die moralistische Tendenz allzusehr vor; ihm sind an seinen 
Helden besonders die Dinge wichtig, in denen sich ihre Seele spiegelt.

Plutarch hat allerdings für alles geschichtliche Interesse, aber kein histo
risches, sondern ein philosophisches. Er beschäftigt sich mit der Geschichte, 
um in sie wie in einen Spiegel zu schauen und sein Leben den Tugenden der 
hervorragenden Männer ähnlich zu machen: eine solche Beschäftigung mit der 
Geschichte ist seiner Ansicht nach das wirksamste Mittel zur Verbesserung 
der Sitten *).

Diese Tendenzen sehen wir in den meisten Biographien vorherrschen; so 
auch in den beiden, welche uns zunächst angehen. Wir brauchen nur einen 
Blick auf die Schilderungen zu werfen, welche Plutarch von den Katastrophen 
des Tiberius sowohl als des Gaius giebt, um die Wahrheit zu erkennen. Beide 
sucht er im besten Lichte darzustellen, beide sucht er zu entschuldigen, von 
dem Vorwurfe, als ob sie zuerst Gewalt angewendet, zu reinigen. Um aber 
seine Helden möglichst hell und leuchtend als Beispiel und Muster hervortreten 
zu lassen, bedarf er auch der Schatten; und wie er diese zu schaffen versteht, 
glaube ich oben an dem Beispiele des Tribunen Octavius hinlänglich gezeigt zu 
haben.

Nach dieser Seite ist also Plutarch eine sehr bedenkliche Quelle für unsere 
Kenntnis der Wahrheit; denn er ist nur in so weit wahr, als die Ueberlieferung 
seiner Tendenz entspricht; wo dies nicht mehr der Fall ist, da hört seine 
Wahrheit und Unparteilichkeit auf. Dem entsprechend ist auch Plutarchs Ansicht 
über die geschichtliche Wahrheit, die er selbst Periel. 13, 7 ausspricht:

>) cf. Pl.Demetr.l. *)  cf Plut.Aem. Pauli. wcrcsą êvJúórtTQto ту îôtoçia лещшреѵоѵ 
ccp/O)(ïyéii(ûç xo(ty£ïv хаь acpo^oiovv jíqòç ràç êxsivwv aosraç top @lop.
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։) Cf. Volkmann a. a. 0. 11, 339 und die oben aus Cim. 2 angeführten Worte. ’) So 
mit Sauppe a. a. 0. pag. 9. Anm. 1.

soixs парту slpai xal дѵб&у^атор ïgtoqIîï t a Xy &¿ отар
oî pèp v6t8Q0P Y^yovórsQ tòp xQÓvov è’xwöiv ¿ліл^об&оѵрта ту yV(¿(j8l тыр 
iTQay^ciTtoVj у dè та) р nça&wv xal тшр ßlatp yÁixiamç ítiTOQÍa та [lip (p9՝ó- 
voiç xal âvtip^PsíaiÇj та ôè x^Q^P'^y xab xoXaxsvovOa Хѵраьрутаь xal ôia- 
tiTçéyy тур ãXy&siav. Daher verlangt er vom Geschichtschreiber auch weniger 
kritische Sichtung, als vielmehr eine discrete Auswahl des Materials und die 
Kunst es entsprechend darzustellen ’)♦

In diesem nur philosophischen Interesse, welches Plutarch an der Geschichte 
nimmt, hat sodann ein weiterer Mangel desselben seinen Ursprung, bei dem Wir 
uns wiederum auf sein Selbstbekenntnis stützen können: Nie. 1 èpol ô’ ÔÂcaç 
¡lèp у 7têQl XéÇiP ãpdXa xal țyXoTvnia nçòç 8tsqovç ^ixQon$8nèç уаіР8таі 
xal (¡ocpKíuxóVj ap Ò8 ttqòç та ãpípyia yíypyiaij xal T8Xéœç араіб&утор. 
"Aç yovv Ѳоѵхѵдідуд è^yp-syxs n q á՝§ 81 ç [xal ФіХібѵос] 2), 8Л8І 
naçsX# 8ÏP oix ёбті^ цаХібта у 8 ô y top tqotiop xal тур ôiaiïsdiP тоѵ 
aPÔQÒç vtíÒ лоХХсор xal ряуаХыр тга&шр xaXvmopévyp 7tsQi8xov6açJ 
èrtiòQaբար ßqax^MQ xal òià тыр аѵа/xaíwvïpa py тсарталабѵр 
a^sXyg ôoxm xal açyòç 8іРаь> та ôiacpsvyovra tovç noXXovç, vcf’ ¿tsqmp à’ 
siQypspa блодадур y jtqòç ара&урабір y груфіщмхыѵ svQypspa naXaioïQ 
nsmiçapai 6vpa/a/8ÏPj oi тур äxQ убтоѵ á & q o ւՀ со v ItiTOQvaP ¿ aZZa 
туѵ л où q хатаѵ óytiiv yiïovç xal iootïov л açaôiâovç. Ueberall also 
setzt Plutarch die Werke der grossen Geschichtschreiber der jeweiligen Zeit als 
bekannt voraus und giebt nur ganz kurz den Inhalt ihrer Darstellung, fügt aber 
selbst viele kleine Dinge hinzu, die weniger bekannt sind. Wenn wir aber die 
gleichzeitigen Historiker nicht mehr besitzen, wie dies bei dem vorliegenden 
Gegenstände der Fall ist, so ist das Resultat, dass Plutarch zwar manches giebt, 
was wir sonst nicht erfahren, und das für die Kenntnis des Charakters der dar
gestellten Person von grossem Interesse ist; dass er uns aber in Bezug auf den 
Gang der grossen, folgenreichen Ereignisse nur allzuoft im Stiche lässt, da es 
ihm auf die Darstellung derselben nicht in dem Masse ankommt, als es für eine 
wahrhaft historische Auffassung noting ist. Auch hierfür haben wir in den 
Gracchen mehr als ein schlagendes Beispiel gefunden; es genügt, an seine Dar
stellung der Legislation des Gaius während seiner beiden Tribunate zu erinnern.

Plutarch stellt also mit Vorliebe die guten Eigenschaften der Helden dar, 
lässt die grossen geschichtlichen Ereignisse bei Seite, wenn sie nicht dazu 
dienen, gerade den Charakter der dargestellten Personen hervorzuheben. Den 
Stoff zu Biographien, die in dieser Weise geschrieben sind, fand er nun nicht 
in den Darstellungen der bedeutenden Historiker jener Zeiten, sondern meist in 
Einzelschriften. Bei Plutarch ist sodann, wie auch bereits erwähnt, der Mass-
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stab, den er an den Geschichtschreiber legt, nicht der objectiver Wahrheit des 
Inhalts, sondern vielmehr der vollendeter Anschaulichkeit der Darstellung; ihm 
mussten demnach die Werke besonders genehm sein, die seinen Helden’mög
lichst speciell und mit einer gewissen Wärme behandelten, also namentlich die 
Schriften von Gesinnungsgenossen derselben. So kommt es, dass er nicht immer 
die besten und lautersten Quellen benutzt hat. Hatte er nun einen solchen 
Gewährsmann gefunden, so schrieb er ihn nach Art der antiken Historiker aus, 
freilich in einer immer noch ziemlich selbständigen Weise, indem er fast nie 
woitgetreu abschreibt; ja Peter Qu. pag. 10 hat z. B. an der Biographie des 
C. Március Coriolanus gezeigt, wie er den Dionysius von Halicarnasus in einer 
sehr verständigen Weise verarbeitet hat. Sodann müssen wir hier noch her
vorheben, was jedoch gleichfalls eine gemeinsame Eigenthümlichkeit der alten 
Historiker ist, dass Plutarch den Geschichtschreiber, welchen er ausschreibt, 
der Kegel nach nicht nennt oder nur beiläufig eit irt. — Äusser diesen Haupt
quellen werden überall in den Plutarchischen Biographien noch eine grosse 
Anzahl Namen von Schriftstellern genannt. Selbst wenn wir nicht annehmen, 
dass er alle diese Schriften gelesen habe —, und wir haben im ersten Theile 
dieser Arbeit gesehen, dass er auch in den Viten der Gracchen nicht alle 
Schriften, die er citiri, gelesen hat —, so müssen wir doch dem heiligen 
Augustin recht geben, der sich darüber wundert, wie ein Mann, der so viel 
gelesen, überhaupt noch Zeit gefunden habe, etwas zu schreiben1). Wie 
Plutarch die Schriftsteller citiri, hat C. Fr. Hermann a. a. 0. pag. IV sehr gut 
auseinander gesetzt: „Si quem auctorem Plutarchus nominat, non ostentandi 
causa facit ñeque ut fidem narration! suae apud lectorem conciliei, sed aut eorum 
quorum veritatem ipse praestare nolit fontem indicaturus, aut ubi res in contro
versia posita est, iudicium suum testimonio confirmaiurus, in narrando autem, 
nisi quid ambigui relictum sit, vel verba aliena tamquam sua usurpare non 
dubitat.* ’ Es ist das eine Erscheinung, die Peter an zahlreichen Stellen nach
gewiesen hat, die wir jedoch in den Gracchen nicht mehr nachzuweisen ver
mochten, da wir die Schriften, die der Plutarchischen Darstellung zu Grunde 
liegen, nicht mehr besitzen; doch deuten auch hier verschiedene Ueberein- 
stimmungen mit Appian darauf hin, dass er in den Gracchen ebenso verfuhr.

Wie müssen wir uns nun die Art denken, wie Plutarch arbeitete? Petcf 
Qu. pag. il führt folgende Stelle aus Wartmann, Leben des Cato von Utika 
pag. 39 an: ,,Auf seinem Tische liegt ein Haufen von Quellen und Hilfsmitteln 
um ihn herum; jetzt findet er in diesem Buche eine auffallende Anekdote, jetzt 
in einem anderen, hie und da fügt er eine Reminiscenz aus seinem Kopfe hinzu,

') cf. C. Fr. Hermann, ind. lect. Marb. 1836 pag*.  IV. Sinterns—Hercher, Plut. I, pag. 
17 ff, 111, pag. 2. Heyer, die Quelle des Plut, im Leben des Marcellus. Bartenstein 1871 
(Progr.) pag. 3. A. 12.
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und so knüpft er Stück an Stück zusammen, ohne weitere Prüfung und zufrieden^ 
wenn er auch nur einen leichten mindestens scheinbaren Zusammenhang gefunden 
oder gemacht hat/4 Allein in dieser Weise hat Plutarch nicht gearbeitet, wie 
auch Peter richtig bemerkt. Ich habe schon oben erwähnt, was Peter u. a. an 
zahlreichen Biographien nachgewiesen haben, dass Plutarch einer Hauptquelle 
in jeder einzelnen Biographie folgte, oder dass er, wo dies nicht möglich war, 
wenigstens für jeden Hauptlheil derselben eine H aupt quelle hatte. Diese schrieb 
er aus; aber nicht, so, dass er das betreffende Buch vor sich liegen gehabt 
hätte. Er hatte sich nach dieser Quelle ein Bild seines Hehlen entworfen; dies 
schrieb er nieder, indem er aus den reichen Schätzen sein r Belesenheit, die 
er wahrscheinlich in grossartigen Collectaneen nutzbar aulgezeichnet, haite —; 
denn allzuviel Bücher wird er in Chäronea nicht gehabt haben —, Notizen 
einflocht und, wo sich irgend Gelegenheit bot, philosophische Excurse einschaltete, 
die er natürlich meist nicht in seinen Quellen gefunden haben wird, sondern die 
sein Eigenthum sind; freilich oft durch einen Ausdruck seiner Quellen veranlasst1)*

Solche Excurse fanden wir auch in den Gracchen und sahen, dass Plutarch, 
um einen solchen anbringen zu können, selbst so weit geht, dass er sich selbst 
und seiner sonstigen Darstellung untreu wird; so Ti. 10, 3 u. 4. Diese Excurse 
sind gerade eine besondere Eigentümlichkeit des Plutarch und dienen dazu, 
den Zweck zu erreichen, welchen er mit seinen Biographien verfolgt, auf die 
Moral seiner Leser einzuwirken, ihnen einen Spiegel vorzuhalten.

Bei der Art, wie Plutarch arbeitete, war es sodann natürlich und erklärlich, 
dass ihn, wie Lessing bemerkt, oft sein Gedächtnis im Stiche liess, dass er 
irrte, namentlich die Reihenfolge, die Chronologie verwirrte: ein abschreckendes 
Beispiel davon haben wir in der Darstellung der Reihenfolge der Gesetze des 
Gaius gefunden. Und dass er der Chronologie überhaupt nicht die Wichtigkeit 
beimass, die wir ihr beilegen, beweist Sol. 27 'Еуш l.óyop è'vâo'§op оѵсм 
xal тоооѵюѵд jMXQrvçaç è'%opia xaíj o ptfÇóp scítLj тгдётгорта тм EdAwpoç 
q&w xal rijç exsípov fjsyakocfQOOVP^ç xal (foyíaç ațiop oii [іоь ôox to 
JiQoýôztí/ooplxolç tlcíl hsyofjbépoiç xapdtiiPj oiç pVQÍOb âiOQ- 
&ovptsç cfyęi &¡fJi?QOP flç ovâèv avtoï; (ціоЛоуоѵ^ЫОР дѵрссртаь хата&гцрса 
rdc ápnkoyíaç.

Ein Punkt bleibt noch zu erwähnen, der z. Th. in Phitarchs eigenstem 
Wesen beruht, z. Th. allerdings auch aus der Art seines Arbeitens hervorgeht: 
ich meine seine Flüchtigkeit. Ein Mann, der so vielerlei schrieb, der aus so 
weil auseinanderliegenden Epochen der Geschichte uns Bilder vorführt, konnte

ł) cf. Peter Qu. pag. 9 und 10: „Aber auch das lässt sich oft erkennen, wie die Ex
curse des Plutarch durch Aeusserungen des Dionys veranlasst sind. So ist z. B. Coriol. 32 
die ausführliche Erörterung über das Handeln der Menschen nach Eingebung der Götter 
hervorgerufen durch die Worte des Dionys VIII, 39, die über die prodigia cap. 38 durch 
Dion. VIII, 56.“ Siehe auch Peter pag. 27.
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natürlich in keinem dieser Gebiete auf die gründlichste Weise bewandert sein, 
noch dazu da er seinem innersten Wesen nach Philosoph, nicht Historiker war. 
Daraus erklärt sich, dass er nicht überall mit der nöthigen Gründlichkeit ver
fährt, wofür Peter pag, 54. 118 Beispiele anführt; cf. auch das im 2. Theile 
zu Ti. 14 bemerkte.

Wie abei kommt es, dass Plutarch trotz dieser Mängel in früheren Zeiten 
in so hohem Ansehen stand, dass man ihn als Muster, ja als unerreichtes 
Muster eines Biographen betrachtete? Es hat dies seinen Grund darin, dass 
man die Schriften Plutarchs ohne Kritik hinnahm, dass man nicht fragte, ob er 
auch überall zuverlässig sei. Plutarch zog die Menschen durch die liebevolle 
Wärme, die sich in den meisten Biographien findet, an. Ebenso wirksam war 
der Standpunkt, den er überall hervorkehrt, einen Spiegel der Moral und Tugend 
zu geben. Und in dieser Beziehung verdient Plutarch allerdings alle Aner
kennung: seine Moral ist eine reine und lautere; er zeigt einen hohen sittlichen 
Ernst, eine innige Liebe zum Guten, treue Anhänglichkeit an Vaterland und 
Heimat. Es sind dies alles Eigenschaften, die ihn vor den meisten seiner Zeit
genossen auszeichnen und es erklärlich machen, dass er in einer Zeit, die der 
Kiitik keinen allzuhohen Werth beimass, so unendlich hoch geschätzt wurde. 
Für uns jedoch kann dies nicht massgebend sein; wir müssen uns an den 
wissenschaftlichen Werth seiner Schriften halten und ihn danach beurtheilen.

Während man Plutarch in früheren Zeiten ziemlich allgemein als einen sehr 
bedeutenden und auch in historischer Beziehung wichtigen Schriftsteller be
trachtete, hielten die bedeutendsten Männer den Appian für einen blossen 
Compilator und Plagiator. Erst Schweighäuser würdigte ihn besser; aber auch 
nach ihm ist er vielfach sehr gering geschätzt worden, während andere ihn 
als einen Mann bezeichneten, der grosse Forschungen angestellt habe.

Er war etwas jünger als Plutarch und gab seine Geschichte des Bürger
krieges unter Antoninus Pius heraus. Er besass eine grosse Geschäftserfahrung, 
Bekanntschaft mit der römischen Staatsverfassung sowie der lateinischen Sprache, 
die er durch längeren Aufenthalt in Rom ’) sich erworben hatte. Alle diese 
Umstände kamen ihm bei der Abfassung seines Werkes sehr zu statten.

Dass Appian natürlicherweise ebenso wie die übrigen alten Historiker von 
seinen Quellen abhängig ist, ist erklärlich; auch erhellt es für Appian aus einer 
ganzen Reihe von Stellen, so wo er z. B. auffallend mit Plutarch übereinstimmt. 
Aus allen diesen Stellen können wir jedoch nicht schliessen, dass Appian und 
Plutarch eine gemeinsame Hauptquelle ausgeschrieben hätten ; denn überall finden 
sich unmittelbar neben den übereinstimmenden Stellen die auffallendsten Wider
sprüche, die uns eine solche Annahme verbieten2). Diese Erscheinung hat ihren

’) cf. praef. 15. 2) ich habe im zweiten Theile meiner Arbeit solche Anklänge aus den
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Grund darin, dass Appian nicht wie Plutarch einen Schrifsteller zu Grunde 
legte, sondern die Berichte verschiedener Gewährsmänner verarbeitete, ohne 
einem ausschliesslich zu folgen *)»  Daher kommt es auch, dass wir nichts zu 
finden vermögen, was uns einen bestimmten Anhalt gewährt, dass dieser oder 
jener Geschichtschreiber Quelle des Appian sei» Ausserdem kommt freilich auch 
noch der Umstand hinzu, dass wir gerade für die Zeit, welche Appian darstellt, 
fast alle gleichzeitigen Historiker bis auf wenige dürftige Reste verloren haben»

Bei der Erforschung der Quellen Appians fehlt uns auch sonst fast jeder 
Anhaltepunkt, denn Appian liebt es nicht, Namen zu nennen» So führt er z. B, 
im ersten Buche nur einmal I, 97 einen Gewährsmann an, allein auch dort nur 
ganz allgemein» Es ist jedoch von Wijnne und auch von Wiedemann nach
gewiesen worden, dass Appian stets gute Quellen benutzt hat»

Appian will nach I, 1—6 eine Geschichte der inneren Zerwürfnisse des 
römischen Volkes von den Zeiten der Gracchen bis auf Augustus geben» Er hat 
hei dieser Arbeit kein hochgebildetes Publicum im Auge, sondern vielmehr die 
grosse Menge, wie dies verschiedene Stellen zeigen, an denen er ganz bekannte 
Dinge weitläufig erklärt2). Daher kommt es auch, dass er weniger ein ins ein
zelne gehendes Bild, als vielmehr die grossen Umrisse dieser so ereignisvollen 
und wichtigen Zeit giebt»

Dass er nicht ohne Geschick und Beruf war, Geschichte zu schreiben, geht 
daraus hervor, dass er die alte Methode der Annalistik verliess, um die Ereignisse 
mehr in ihrem inneren Zusammenhänge vorzuführen» Er wählte dazu die ethno
graphische Eintheilung der Geschichte und zwar in der Weise, dass er die ein
zelnen Völker so auf einander folgen liess, wie sie dem römischen Volke unter
worfen worden waren3)» Aus dieser Darstellungsweise stammt jedoch ein Fehler, 
den Appian selbst nur gering geachtet zu haben scheint, nämlich der, dass er 
der Chronologie keine Aufmerksamkeit schenkte; praef. 13 sagt er: tovq âè 
Xqóvovç èn\ pèv лайі nsQbtiGÒv qyovpqv sjil âè тюѵ ¿mcpa-
ѵ&патшѵ sk діа&сщштод vrropvýcfa). Es ist dies allerdings ein sehr bedeut
samer Fehler, der uns jedoch in dem Theile der Geschichte, der uns zunächst 
angeht, nicht entgegengetreten ist»

Dagegen tritt eine andere Eigenschaft des Appian überall deutlich hervor: 
sein besonnenes, reiflich erwogenes Unheil» Er hat seine Quellen stets mit über
legender Kritik benutzt: cf» II, 70» 122» IV, 118 u. ö»; dies zeigt auch die 
Erzählung über den Tod des Scipio I, 20, wo er kein entscheidendes Unheil zu 
fällen vermag und deshalb die verschiedenen Angaben neben einander stellt und 

vorliegenden Viten angeführt; cf. ausserdem Peter pag. 108. 121. 122. 125 134. 138. 141. 
An allen diesen Stellen finden sich auch Beispiele für die andere Erscheinung, dass Appian 
und Plutarch sich neben solchen Anklängen widersprechen. 0 cf. Lauer, de scriptoribus 
belli Mithridatici tertii. Wetzlar 1871. pag. 10. 2) cf. z. В. I, 38. 98. 3) cf. Ulrici, Charak
teristik der antiken Historiographie. Berlin 1833. pag. 241 fl‘. App. praef. 12 extr. 13. 

9



34

die Entscheidung zweifelhaft lässt: ein Verfahren, welches sicher richtiger ist 
als das der übrigen Schriftsteller, die diese oder jene Ursache anführen, ohne 
auch die sonstige Ueberlieferung zu berühren, wodurch ihre Darstellung einseitig 
wird *).  Dass er diese Vorsicht bisweilen äusser Acht gelassen, ist nicht zu 
verwundern, doch müssen wir hervorheben, dass es verhältnismässig selten ge
schehen ist und auch meist bei Dingen, die nicht von zu grosser Wichtigkeit 
sind.

Appians Urtheil ist meist ein zu billigendes; I, 9 u. 11 zeigen dies z. B. 
deutlich, wo er die Gründe darlegt, die den Tiberius zu seiner politischen Thätig- 
keit veranlassten. Er wendet grossen Fleiss auf die richtige Darstellung der 
Verhältnisse; da ist er selbst ausführlicher, wenn es die Natur des Gegenstandes 
verlangt. So ist er eigentlich der einzige Schriftsteller des Alterthums, der die 
Gesetze des Gaius mit Genauigkeit auf die zwei Tribunate vertheilt. Dort haben 
wir gefunden, dass seine Darstellung die richtige sein muss, dass er auch allein 
eine Zeitfolge der Gesetze giebt, die in der Natur derselben ihre Begründung 
findet. Ebenso zeigt sich seine Sorgfalt darin, dass er nur die Gesetze anführt, 
welche wirklich durchgegangen und für die Folge wirksam gewesen sind ; ferner 
darin, dass er den Inhalt der Gesetze am wahrscheinlichsten angiebt, da mit 
seinen Angaben der Regel nach auch die der übrigen Schriftsteller äusser 
Plutarch übereinstimmen.

Auch den Charakter der Männer, welche er darstellt, erfasst er meist richtig; 
wenigstens ist der Charakter der beiden Gracchen bei ihm viel wahrscheinlicher 
dargestellt, als bei Plutarch. Dritmann, Gesch. Romsl, 81 sagt daher mit Recht: 
„Wie kein anderer unter denen, welche hier in Betracht kommen, hat Appian 
die Charaktere durchschaut und die Erscheinungen auf ihre Quellen zurückgeführt. 
— Meist bewährt er den tiefen Denker“. Es ist das ein Urtheil, welchem man 
wol wird zustimmen müssen, wenn auch nicht in Abrede zu stellen ist, dass er 
oft, wie Droysen sagt, zur Unzeit schwelgt. Es hat das z. Th. seinen Grund 
in der Absicht, die seiner Arbeit offenbar zu Grunde liegt, einen nicht zu aus
führlichen Abriss dieses Theiles der Geschichte zu geben; vielleicht auch darin, 
dass er nicht überall eine gleiche Sorgfalt auf die Ausarbeitung verwendete; oder 
darin, dass seine Quellen ihn im Stiche liessen. Der Art bat man ihm mancherlei 
zum Vorwurfe gemacht2). Und wir haben ja auch bei der Betrachtung der 
Gesetzgebung des C. Gracchus verschiedene Punkte gefunden, wo wir vergeblich 
nach dem Grunde suchten, der Appians Schweigen erklären möchte.

Aber trotz dieser Fehler, die nicht wegzuleugnen sind, hat er grossen Werth 
und muss als ein Gewährsmann wenn auch nicht ersten, so doch wenigstens 
beachtenswerthen Ranges gelten.

') Wijnne a. a. 0. pag. 87 führt eine ganze Reihe Stellen an, die uns ein Bild von der 
grossen Vorsicht des Appian geben. 2) cf. Wijnne a. a. 0. pag. 98—104.
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So werden wir nicht irren, wenn wir auf die vorstehende Untersuchung uns 
stützend unser Unheil dahin abgeben, dass Appian unbedingt den Vorzug vor 
Plutarch verdient, und dass wir ihm in der Geschichte der Gracchischen Unruhen 
folgen müssen, da wir keine unmittelbareren Quellen besitzen ; und dass Plutarch 
zwar als willkommene Ergänzung der Darstellung jener Zeit stets eine gewisse 
Wichtigkeit haben muss, nie aber als eigentliche Grundlage derselben betrachtet 
werden darf.

Berichtigungen.

Seite 15 Zeile 19 v. oben 1. statt mit: von. 
» 18 » 12 » xaTatíXtváÇsttâat.
» 18 » 17 » дтціогыѵ.
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